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Eine Stellungnahme zu den norweß~~S!hen Krie5sverbrecberQrozessen. 

Der unbefangeup. Leser, der die gegen die deutschen Kriegsverbre
cher- in Norwegen gerichtete:n Anklagen liest, wird sich des Ein
drucks nicht erwehren können, daß in Norwegen in der Okkupations
zeit furchtbare Dinge geschehen sind. Dieser Eindruck verstärkt -
$ich in erhebliche~ Maße bei der Durchsicht der zum Teil recht um
fangreichen Urteile der norwegischen Lao~nnsgerichte und des nor
wegischen Höchstgerichts. Der Fachmann aber, der die Urteile mit 
Überlegung liest, wird schon bei oberflächlicher Betrachtung fest
stellen können, daß die Urteile an zahllosen Mängeln tatsöchlicher 
und rechtlicher Art leiden. Z\,,'eck dieser Stellungnahme 8011 nicht , 

sein, Kritik an den Urteilen u.'1d am Verfahren zu üben. Es sollen . - -

vielmehr nur ihre größten Mängel aufgezeichnet und die Grundlagen 
_tatsächlicher und rechtlicher Art ergänzt werden, ohne deren Kennt
nis ein Verständnis der Dinge, die sich in Horwegen zugetragen na
ben, unmöglich ist. Deshalb ist insbesondere von den GrUnden die 
Rede, die zum Zustandeko~en der Urteile führten. Es wird ergän~ 
zend aufgezeigt, was die norwegischen Gerichte teils gar nicht er
wähnt heben oder als bedeutur...gslos vom norwegischen Standpunkt un
be?mßt oder bevroßt übergingen. Im letzteren Fall ist versucht wor
den, das Mot~v hierflir festzustellen. Es wird schließlich einiges 
gesagt, mit welchen lfethoden bei den vorbereitenden Untersuchungen 
und in den Gerichtsverhandlungen gearbeitet ~~de, und wie die in 
Norwegen gerade nach Kriegsende in so besonderem Maße p~~pagierten 
Rechtsgrundsätze "gleiches Recht fUr alle" und "jeder v.ird nur nach 

-seinen Taten bestrait werden" in der Praxis aussehen. Bei der Er
läuterung all dieser Punkte war es zuweilen des politischen Cha
rakters der Urteile ,vegen nicht zu umgehentauch politische Ge

dankengänge einzuflechten. Im ganzen ist aber versucht worden, 
ein objektives und nicht durch Haß verzerrtes Bild von den Tatsa
chen zu geben. Alles verwendete Yäterial ist authentisch und kann 
jederzeit durch Vorlage von Schriftstücken und durch eidli~e Ver
nehmung von Zeugen vor 'einem unparteiischen Gericht belegt werden. 

Die Frage der völkerrechtlichen Rechtmäßigkeit der von Norwegen 
gegen Deutsche geführten K:riegsverbrecherprozesse hängt zunächst 
davon ab~ ob sich Norwegen'mit Deutschland überhaupt im Kriegs-
zustand befunden hat. Jedes Kriegsverbrechen setzt tatbestands
mäßig das Bestehen eines Krieges voraus. Es mag zwar mUßig erechei-
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nen, über diese Frage zu debattieren, nachdem Norwegen den 
Kriegszustand mit Deutschland als noch heute bestehend ansieht, 
und das Recht des Stärkeren zu allen Zeiten schon das Bessere 
gewesen ist. Da die Ansichten zu dieser Frege in Norwegen aber 
Zl1 keiner Zeit als übereinstimmend und eindeutig zu bezeichnen 
waren, und die Meimmgen in allen Gerich tsverfahren, auch geeen' 
Norweger, heftig aufeinanderprallten, muß einleitend zu der Fra
ge, ob Krieg oder kein Krieg, einiges gesagt werdEn. 

Jedem norwegiscllen Kollaborateur und jedem deutschen Angeklagten 
ist von den Gerichtsvorsitzenden die Frage vorgelegt worden . 
"",mßte n Sie nicht, daß sich Norwegen mit Deutschland im Kriege 
befand?" Die Angeklagten, auf jeden Fall alle deutschen Angeklag
ten, hab,en diese Frage stets dahin beantwortet, daß zwischen Nor
wegen und Deut schland kein Kriegszustand herrscht e, D.eut 6chland 
sich jedenfalls als nicht im Krieg mit Norwegen befindlich ange
sehen habe. Dies umsoweniger, da Nor~egen als bl~verwandtes Volk 
während der ganzen Dauer der Okkupation gemäß den gegebenen 

I 

Richtlinien in jeder Hinsicht wie ein rohes Ei zf behandeln war. 
Keiner der P~geklagten konnte zur Frage Krieg oder ke~n Krieg 
daher. mehr aussagen, als was im Jahre 1940 von amtlicher deut
scher Seite in völkerrechtlich verbindlicher Art erklärt worden 
war. Die deutschen Angeklagten haben auch erklärt,. daß' si'e nach 

Vorbildung und Beruf völkerrechtlich nicht so bewandert seien , 

als daß sie eine Frage beantworten könnten, über die sich FACh
leute mit hoher juris~ischerVorbildung nicht einmal klar' seien. 
Der Kommandeur. der Sicherheitspolizei in Bergen, der einzige 

. ". - . . -

überlebende Polizeikornmandeur in Norwegen, der näheren Einblick 
in die Dinge hatte, gat bei"Gericht auch noch vorgebracht, was 
ihm im Januar 1945 dienstlich über eine vertrauliche Unterre
dung zwischen Quisling Ulld Hitler bekannt geworden ist. Es han
delte sich um gOlgendes: INKreisen der Norweg.Nasjonal-Samling 

( , . 

h~tte3ich um die Jahresw.ende.1944/45 die Ansicht breit gemacht, 
es sei zur Stärkung. diese,r Partei und au$n1 eren Erwägungen 

. zweckmäßig, wenn Deutschland mit Norwegen' einen offiziellen 
_ i . , 

Frieden schließe. Q~sli~g hat dieses im Hauptquartier Hitler 
vorgetragen und ZUl;':.Antw9rt erhalten, Deutschland habe sich 

völkerrechtlich ges~hen ~eder mit Norwegen jemals im Kriege 
. " , '" 

befunden noch sich als mit Norwegen kriegführend gefühlt, warum 
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bei einer solchen Sachlage ein Friedensabkommen notwendig sei. 
Nachdem son::.ch nach deutscher Ansicht nicht die Voraussetzungen 
für eirlcn Friedc!lSvertra.g vorlat::en, unterblieb c:uch der Ab
schluß. UbE.!l' die f):'agliche Unt erredune:; ist augens chei nlich 
il&C~1 6er deutschen Kapitulation nichts Näheres bekannt ge'J.!orden, 
sodaB sie zv!eifelsfrei fUr das Gericht etwas Heues. bedeuten 
mußte. Gleiclwiohl wurde das Vorgetragene weder von dem behan
delnden Lagr1annseericht noch von einer snderen Stelle zur Kennt
nis eenorm:;::en. Auch iJu Falle des Kommandeuts wurde wie in allen 
anderen Fällen unterstellt, daß der Angeklagte gewußt habe, es 
sei Krieg zwischen Deutschland und Norwegen gevv'esen. 

Zur Begründung des Kriegszustandes flL~rten die Gerichte viel
fach e:1..ne Entscheidung des Hanbureer Friesenhofe!? aUs dem Jah-

el.ner 
re 1940 an, der den Kriegszustand zur BegrQudwlg prisenrecht-
lichen Ent scheidung bejaht hatte ~ Kein Deutscher in Uor\'\egex:>
hat von diesem Urteil fr~er je etwas gehört. Auch kann ein Ur
teil des Prisellllofs kaum als prajuditielle EntSCheidung einer 
solch wichtigen Frage, ob Krieg oder kein Krieg mit Norwegen 
war, angesehen-werden. nie Kenntnis des Kriegszustandes wollten 
die norweg.Gerichte auch immer wieder dadurch nachweisen, daß 
die norwegische Wehrmacht in den Jahren 1941-42 auf Be:fehl der 
norwegischen Londonregierung Kommandoraids auf einzelnen Stel
len der norwegische,n KUste durchgeführt hatte. Genan.nt wurden 
die Raids auf die Insel Stord und die Hafen Florey und Maläg. 
Auf wie schwachen Füßen diese Axgumentation stand, zeigte eich, 
als Ende 1947 in norv.tegischen Zeitungen Churchills Kriegeerin
nerungen·erschienen, Darin war zu lesen, daß England der norwe
gischen Exilregierung jede mili tür .Aktion gegen trorwegen bis 

zur Höhe des Pol<ll:lIfr ..... eises untersagt und sich dieses Recht allein 
vorbehalten hatte. Nachdem nach diesen AusfUhrungen feststand, 
daß die gen8rnten Kommandoraids von Englnnd, allerdi?Es Unter 
Zuhilfenahme norweg • Streitkräfte durchgeführt W\l:l'd~erwähnte 
kein norwegishhes Gericht mehr dieR.aids Huf diesen Stellen. 
DafUr war in der Folge nur noch die Rede von einem Raid auf die 
Lofoten, die bekanntlich nördlich des Polarkreises liegen. Der 

bestehende Kriegszustand ~~rde auch öfter~ mit der Proklamation 
des Königs Ilaakon VII. ~d der Regierung begrUndet ,.- die am 
8.6.40 über den Sender Tromsö mitgeteilt vrorde. Es ist zweifel
haft, ob in dieser Proklamation das Wort Krieg überhaupt vorkam 
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und an der Stelle, wo von "des nOTlveg. Reiches Selbstt'i.ndigkei ts

krieg" (zu norwegisch krig) die Rede ist, nicht das Wort "Leben" 
(zu liorwegiscli liv) gebraucht v<~c.rd.e. Nt.ch Kriegsende ist eie 

Seche von einer KOillffiission des Stortil~S überfrüft worden 
. und im Bericht dieser KOlillIlissi on (J~nlage 2 3.312) ist v,riedergege

ben, duß in del"· IjroklCiill&.tion cl&'S 'i(ort Leben a[lEef~ihrt is t. 

Die norwegische Ansicht, daß sich das L8nd mit DeutschlCilld im 
. # . 

Kriege befunden habe, erscheint noch schwecher fundiert bei Be-
rücksichti6~ des Folgenden: In der abschriftlich beigefügten 
Anlase 1 sind die Kapitulationsbedingungen vom 10.6.40 in Dront
heim zwischen den deutschen und norwegischen Oberkommandostel
lenwiedergegeben. Diese Kapitulation bezieht sich &.uf die ge- ' 
samte norweg.Wehrmacht, was schon deswegen keinem Zv;eifel unter
liegen kann, weil zu ihrem Abschluß politische norwegische Stel

len eingeschaltet \vurden. Bis drulin hatten sämtliche im Kampf 
befindlichen norwegischen Einheiten auf dem Kampfplatz vor den 
ihnen gegenüberliegenden deutschen Einheiten kapituliert und in 
keinem Falle in ihre Kapitulatlionsvereinbarungeh mehr aufgenom
men als die je'_':eiligen Eir..heiten enging. In der Generalka.pitu

lation von Drontheim sind indessen Vereinbarungen aufgenommen, 
die über die Belange und den Rahmen einer einzelnen Kampfeinheit . 
hinausgingen. Es ist u.a. von Bedingungen die Rede, die die 
no~weg.Marine und Luftwaffe und gänzlich vom Kampf abliegende 
Grenzeinheiten betreffen. 

Daß mit dem 10.6.1940 Norwegen aufgehört hat kriegführende Macht .~. 

zu sein, selbst wenn man den Kriegszustc:J1d für die vorausgehen
de Zeit ab 9.4~40 bejaht, ergibt sich auch aus zahlreichen Ver
öffentlichungen der damaligen Zeit. Der norweg.Generalstabs
chef, General Ruge, sagt beispielsweise in seinem Kriegstage
buch Bd. 11 S 15 u. 16 in Verbindung mit der Kapitulation Frank
reichs, daß Frankreich offiziell Qit seiner Kapitulation aus dem 
Kriege ausgeschieden war. Im Hinblick auf das spätere Verhalten 
Ruges ist anzunehmen, daß er Iur Norwegen keine andere AnsD-cht 
vertreten hat. In Anlage 11 z.Bericht der bereits erwähnten Un
tersuch.-Kommission S 309-310 ist angeführt: !tAm 7.6.1940, 
14 Uhr, wurde Staatsrat beim König gehalten. Der Ministerpräsi
dent trug das vor, was an diesem Tage die Hauptsache war (Staats-

ratsprotokoll s. 4 besagt: Unter diesen. Umständen und weil es 

sich als unmöglich gezeigt hat, dem Ree~e die notwendige Muni

tionund sonstiges Kriegsmaterial zu beschaffen, erscheint es 
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für Norwegen hoffnungslos, den Krieg fortzusetzen. Der König 

stimmte diesem Vorschlag zu." In der Anlage I zum gl.Bericht 

. heißt es auf Seite 116 dann v:eit'.::r, d:.:..2 Generel Ruge Befahl 

erhalten habe, mit den Deutschen Vie[en Kapitulation in Unter

handlungen zu treten. U ber deren Ablauf tericht ete Norv;'(~eens 
Gesandter in Stockhol~ -Jens ßul1- im IlonBtsblatt '1VArJrid" 
vom September 1947 5.206: ··Am 8.6.40 kalil oie bittere Stunde, 
wo die Legation der deutschen Legation General Buges Erklä
rung,·Uberbringen mußte, daß er Befehl hatte, die Feindselig

keiten anzustellen und er wünschte, mit dem Oberko~nando in 
0s10 in Verbindung zu korr~en. Ein Beamter des schwedischen 
Aui?enministeriums Ubernahm es, die !Jitteilung zu übermitteln." 

Man kenn wohl wegen der Wichtigkeit der Erklärung un.d nach 

Lage der Sache davon c~usgehen, daß der betreffende sehwedi

sche Beamte Mitteilung, die er weiterleiten sollte, in 

schr ift lieher Form erhalten hat. l~an konnte auch annehmen, 

daß liber das Ergebnis der VerhandllLQgen die norwegisc~e Re
gierung, die inzwischen nach London gekommen war, unterrich
tet wurde. Letzteres vturde bis z....un Jahre 1948 von Norwegen 

nicht 2mtlich verlautbart. Erst unter dem Druck der Verhält

nisse und vJegen der im Lande laufenden Gerüchte wurde 

schließlich der Schrif.twechse I bek!umtgegeben. Es wurden durch 

ihn prominente Mitglieder der norweg.Regierung l'lygeardsyolt 
. . 

schwer k!Jm~f~nl1:.ttrel."t., In der Presse wurde v~rschiectentlich ö:e: 
Vorwu.rf der Meineidsle1s tung erhoben, da die betreffenden 

Herren bis dahin von der Kapitulation nic~ts wissen wollten, 

obwohl ein Brief mit den Kapitulationsbedingungen-yon ihnen' 
absezeichriet- \'mrde. Aus der P.,nznhl· prominent er Vertreter, die· 

in damaliger Zeit Norwegen alsriicht mit Deutschland Ibm Krieg 
befindlich ansahen, seien erwähnt der Höchstgerichtsadvokat 
ITarald Holke als stündiger Völkerrechtssachverständiger des 
Stortigsu vor dem Kriege, Höchstgerichtsadvokat J.B. Hjorth 
als BeauftY&..gter des norweg.Administration·srütes, der ev. 

Landesbischof Berggraf und der damalige Röchstgerichtapräsider 
Faul Berg. 'Sie alle haben in Zeitungs.art ikeln , Aufrufen und 

auf sonstige Weise eindeutig zu verstehen gegeben, daß kein 
Krieg in Norwegen -mehr herrscht'e. Auf Einzelheiten braucht 
nicht näher cl rigegangen werden. Es wird dieserhalb auf einen 

Schrifts~t2 desliöchstgerichtsadvokaten övergaard in der 
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\üeder aufnahsese.che gegen den früheren norweg. Kirchenminister 
Skancke verwiesen~ in dem 2utfalle diese Momente Bezug genom
t1en wi~d. Als Anlafe 3 liegt Abschrift dieses Schriftsatzes 
un das Eidsivßting-Lagmannsgericht,sowie ein Auszug von Akten
notizen des AU'Nalts :tei. Das Vorbringen erreste seinerzeit 
großes Aufsehen in der Öffentlichkeit. Es wurde verständlicher
weise bemnne.:elt, wieso die Gerichte nech Ab18uf von 3 Jahren 
und nachdem alle Urteile cuf vorliegendem Kriegszustand auf
gebaut seien, jetzt erst die Frage bei Gericht erörtert werde, 
ob tatsächlich Krieg gewesen sei. Darüber hätte man sich be
rei ts 1945 vor Beeinn de~ Prozesse. eindeutig' klar sä n mits-

sen~ 

Auch Auslandsstlilliüen lassen sich anfUhren, daß nach deo 
10.6.40 der Krieg zwischen .Norwegen und Deu.tschland aufgehört' 
hatte. Der schwedische Minister Peer A1bin Hannson erwähnte 
in einer Rede im Juli 1940 in Sud~ica als wichtiestes die 
Tatsache, daß die Streitigkeiten zV'd.schen Norwegen und Deutsch
land aufeeLört hätten. SchWeden hat latrz danach im Einver~~~

men mit Deutschland auch das während der Kanpfhandlungen über 
die 8chwedische Grenze gegangene und internierte Korps des 
Generals Eriksen nach Norwegen entlassen, was ~icht erlaubt 
gewesen vräe, wenn' zwischen Norwegen und' Deutschland' noch ' , 
Kriegszustand gewesen wäre. Der britische AUßenminister,:Bevin 
erklärte einem Bericht der Osloer Zeitung, "Verdens Lang" vom 
5.2.46 zufolge, tags zuvor in der Versammlung des Sicherheits
rates, Griechenland Bei daseinzigetand Ee\ves'en, das au!:,er ' 

, . 

dem britischen Imperium auf britischer Seite 1940~41 gekämpft 
hube. J~olotov ,äußerte sich,' nach Bericht des "Osloer Tage
blatts" vom 20.5.46, a~f der damaligen Pariserkgnferenz, Norwe-. ' 

gen habe keinen Anspruch auf' Kriee8en~schädigung, 1.'\.'eil es 
nicht am Kriege teilgenommen habe. DemzufOlge durfte es auch 
die Friedenstraktate mit den deutschen Vasallensta.aten nicht . ~, 

unterschreiben. Dem norwegische,n Gesandten in Schv:-eüen V\'1.lrde 
nach der Kapitulat ion, die Berechtigung verweigert, den Titel 
Minister zu führen. Die Exilregierung begnügte sich daher mit 
der B~zeichnung Geschäftsträger. Im August 1~46 dankte der 
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britische Gesandte in Oslo dem norwegischen König fUr ~en 
freiwilligen Einsatz von Norwegern in britischen Eirilieiten. 

Schließlich erklärte General Rute nsch dem Ärieg, auf seinen 

ausdr~cklichen Wunsch seien die norwegischen Mannschaften 
in bri tischen Au.sbi1dUl~sl8.gern nicht im Kriege eingesetzt 

worden. Soweit fünige Stim12ien [iUS ölterer Zeit. Aus jUngster 
Vergangenheit sei noch ane;eflihrt, was der höhere Distriktä.ei
ter Os10 der 1.[i1. Org. anfangs Wirz 1949 in einer Studenten

v(;rsamm1ung in Drontbeim erklärt e. Nach dem Y .. Osloer "Morgen

posten" vorn 7.3.49 führte Major :sanse12.nd, 50 hieG der Redner, 

folgendes ~us: "Nach der Kapi tu12tiCin in Nordno rvregen trat 

eine wu.>lderliche Situation ein. Die Kapitulationsbedingungen 

legten fest, daß alle Truppen in Norwegen die Waffen nieder

zulegen hätten. War nach der Kapitulation von 1940 danach 

noch Krieg in Norwegen? Die meisten meinten "Nein". Außen
minister Kot h verkündete eine längereProklsillstion, die 

im Hamen des Königs und der Regierung in Tromsö r:usgesendet 
. ~ 

~urde. Es ist viel über sie geredet worden. Die exakteste 

Nachprüfung besagt, daß König lmd Regi Grung Nor'wegen verla.s
sen murHen, um des norwegischen Reiches Selbstiindigkeitsleben 

I . 

zu retten. Nachdem Nyemudsvoll wohlbehalten in London ange-

kommen war, hielt er eine Rede, worin er den AUSQruck "von 

dem 2 }Jonate da.uernden Krieg" gebrauchte. Auch s})rach er von 

dem Auftreten der D~utschen rtsowohl während als Buch nach 

dem Krieg." Deutlicher kann illv.n sich wohl nicht E:uswücken, 

naß der Krieg zu Ende war. 

Bei Ber~~ksichtigung all diesor Tatsachen erscheint es nicht 

ganz versHindlich, wie die norwegischen Gerichte nach dem 

10.6.40 Norwegen noch als ci t Deutschland im Kriege ansehen 

können. Zum mindesten hätte man eine eingehende Begrqndung 
erwarten können, nachdem so viel für die gegenteilige Ansicht 

spricht. Aber weder in einem Urteil gegen Deutsche noch in 

einem Urteil gegen'NorNeger sind Ausführungen darüber enthal

t en, \vie die Gerichte zu ihrer Ansicht kommen. Es wil;'d ein
fach auf die Tatsache des Kl.·legos als solchen vel:wiesen. Im 
Quislingprozeß wurde mehrfach "bestritten, ~ann der Krieg be
gann. Wann. er schloß, wurde gänzlich und sicherlich nicht ohne 
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Grund übergangen. Das sei von untergeordneter Bedeutung hieß es 

und deswegen nehme das Gericht keinen StandpurL1(t zu dieser 
tlsubsidiären SllDsumptiilinsfrage" , so erklEirte der erste Votie

~ende, HöchstgG~ichtsricbter Fugner. In der Haalandsache (Haa
lal1,d wer Bedienst et er jer norwegiscb en st U et spolizei und zur 
Dienstleistung zur deutschen Sicherheitspolizet in Oslo komman
diert), auf die die spätere Praxis der norwegischen Gerichte 
in allen Lnndesverrats- und Kriegsverbrecherprozessen aufbaut, 
heißt es nab Beginn der kriegerischen, Operationen war Norwegen 
~~ Krieg mit Deutschland. Der Umstand, daß die Landtruppen 
spät~r kapitulieren mußten und das ganze Landgeoiet okkupiert 
\vurde, beendete.nicht den Krieg" der von König und Re"gierung 
von ihrem Sitz in Landon 8US forteesetzt \'/u:rde. Das war all
ßemein bekannt." Das Höcllstgericht kam auch in dieser Sache 
nicht rili..l'J.er auf die 'wich tige Frage zurück und besch~te sich 
cit einem Ri.nv;ei~ nuf die Glich nichts v;eiter besagenden GrUnde 
des Lagsepnsgerichts. He.ch c.c:r: hb['.chlie8enden Bericht einer 
neuerlich eingesetzten HntersuchungskorMnission ist erst jetzt 
im !lärz 1949 festgestellt worden, daß euch noch nach der Kapi
tu!mtion der Krieg weiterging. 

Der Tatbestand des Kriegsverbrechens setzt begrif'fsmäßig außer 
,dem Kriegszustand z.Zt.der Tat die Begehung eines Verbrechens 
voraus. Das Verbrechen muß auch im inneren Zusamnienhang zum 
Kriege stehen. AUch die norwegischen Gerichte haben die Verur
teilung als Kriegsverbrecher d~von ah~ängig eema9ht, daß die 

- von den Angeklagten begangenen ImndlUllgen Verbrechen seien, die 
gegen Kriegsrecht 'und Kriegsbr&uche verstießen. Ehe' im einzelnen 

auf die vorliegende Anklage eingegangen wird und Einzelbeispie
le daflir zitiert werden, was den Deutschen alles als verbreche
risch vorgeworfen und bestraft wurde, soll zunächst ein kurzer 
Überblick gegeben wG:rden, wie denn das Verh[üten der UOT\-\'eger 
war. Es gGschieht nicht f:.US dem Grund lliLl dartutun, daß auch 
~uf ncrwegischer Seite Verbrechen begangen wurden. Es kann ein 
Verbrechen nicht damit entschuldigt \~Grden, daß <::u.ch andere 
Verbrechen begangen haben, euch ',',Jenn d,iese anderell Verbrechen 
nicht bestraft ~~cden. Daß sie trotz des' immer wieder beton-

ten Grundsa.tzes der Gleichheit aller vor dem Gesetz straflos' 
blieben, ist selbstverständlich, da von einem siegreichen Land 
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nicht zu erwarten ist, daß es seine eigenen Kämpfer als Ver

brecher bestraft. Wenn hier vorerst aber noch Vergleiche ange

stellt werden müssen, so sind sie notv-:cndig, um das ganz offen

bure ~i8vel"he.ltnis zwischen ungofhllr gletchen R~ndlUUßen a'lifzu

zeichnen, die (.!uf Seite der Sieger r.li t J.;.u~;zeichrLun5en belohnt, 

auf Seite, cer Unterlegenen hliufiß mit ~odesstr2fe, immer aber 

rri t maßlosen Freiheitsstrafen belegt r\U~<len. Ein Vergleich iat 

auch, worauf später zurUckgekoU'Elen wird, in anderer recht11- -

cher Hinsicht von Bedeutung. 

Der Anfang der norweg.Widersto.ndsbewegung :t.a1:~k:t reicht bis in 

die erste Zeit der Besetzung Nor~:,.:egens zur~ck. Mit de-r. Kapitu

lation von Drontheim hatte sich Norwegen zwar verpflichtet, die 

Feindseligkeiten einzustellen und sich für die Deuer dieses 

Krieges jeder f'ätigkeit gegen DGut~chland und seiner Verb'J.nde

ten zu enth<.ilten. SpEter hatten sich auch die in Gefangenschaft 

geratenen Offiziere durch schriftliche Verpf[~ndl1ng- ihres Ehren

v.'Ortes verTlflichtet,eine loyale Haltung zu bewahren. Aber trotz 

dieser Ahmachuuben und trotz des gegebenen Ehrenwortes haben 

SChOll bald nach der Kapitulat ion non·.rc-gische Offiziere und be

sonders Unteroffiziere begmnnen, eine Widerstendsbeweeungmit 

den noch :;U8 dem ~ampfgeschehen herübergeretteten versteckten 

Waffen a11fv~ric~ten. Die Bewegullg naluLte sich ihres ~ilitäri-
',' ~ .,' 

sehen Ursprungs wegen tiMilitärorganisation lt
, kurt "ll.il:'Org. n 

genannt. 

SOlai158 sich das KriegsglUck auf Deutschlands Seite bewegte, 

VJar VOll einer Tätigkeit der "Mil.Org."verhUltnisTUäßig wenig. 

zu merken. iD:iglicherweise 1st diese Untätigkeit darauf zurück

zufUhren, daß zunächst· der innere Ausbau im Vordergrund des' 

Interesses stand oder seitens der Exilregierung in Londonnicht 

gen\lgendc' Unte:rstüt~png geleistet werden konnte. Erst als letz

tere ausreichend Boden gefaßt hatte, englischerseits der Plan 
! 

einer Inv8sion in Horv,regenins Auge gefaßt worden und dabei 

der Wert einer bestehenden gut ~iusgerUsteten Widersta..l'ldsbewe

gung erkannt \vu.rde, floß. der Ml1.0rg. in eroßzügigster Weise 

jede Unterstützung zu. Insbesonderecrhtelt sie ungeheure Men

een Waffen und Lebensmittel, Sabotegematerial. Sie wurde mit 

1!"'unkgeräten und Geld. aUßgestattet. Die Versorgung er,folgte auf . - .' . 

heimlichen Wegen übeT See, später insbesondere durch Abwurf aus 

SNO

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 
 



,: ", 

. ! 

- 10 -

der Luft. Diese großzUgige VersorVlng setzte die Mil.Org. in

~tand, den Transport von wehrf~hi~en ~an~sch6ften von ~cr~egen 

nß.cn Enela."1d zu i":bernel1::::en, die teils 1::8i den norvlcg.Eiat.eiten 

in Schottland verblieben, teils dort nu:c j_hre Ausbildung er
hlel ten "llnd denn 21s Zivilisten r.LE~(:h HorwGgen ~:urückJ([.:.[Qen. Die

se RJ.cY:l'ebrer waren insbesor,dere m.l.:( _.1.5entenschulen aUSGebil
det U.I1d dort r,.i t dem nötigen Rist ~~eug für überfa11 lmd Krieg 

aus dem Hi.nterhalt p.u3gebildet i;,;'orden. All das ist von nor,','c

giechcn Gerichten festGestellt worden, Y.Urde aber nicht nls 

dE:~ Völkerrecht zuwider lJcanstandet. Der Krieg im Dunkeln rich

tete sich seit 1944 ganz besonders eesen den deutschen Schiffs
n&chschub bezw. den Le..ndver bindungen für eiie in Uordrior \':egen 

auf' GC~ R'J.cl:zug befindliche de1-ltsche Armee, der es durch W1-

derst8.nd aller Art, besonders Sabotaee an Eisenbffinnetz und 

straßen größtmöglichsten Schaden zltzufügen galt. Wie dieser 

Krieg der Zivilisten geführt ~~de, dafur eine Reihe Beispiele 

aus den letzten Kriegsjahren: 

Sei t dem Jahre 1943 waren an der gesamten nor~'leßische!1. West
küste entlang heimliche Kurzwelleustationen eingerichtet worden. 
Sie W2ren auf das neste &usgerüstet und lazen ~n strat~gisch 

wichtigen Punkten. der Na9hschublinie. Ihre Aufgabe war, den 
militärischen Nachschub zur See gen&u zu verfolgen und ihre 

Beobachtungen unverzüglich mit ihrer;} Sender ruwh L'ondon du:rch

zugeben. Auf diese ITeise Kar es ~öelich, daß von den nur eini

gen Fahrstundenentfernten Schettlahdinscln an den günstigsten 
Stellen Sc1-inellbootangxiffe auf die sch .... ;erfälligen Gel'4litzüge 
durchgeführt werden koU!!ten. Oder aber es wurden scbon in War
testellung in den Schären liegende Schnellboote darauf aufmerk

sam gemacht, welche Beute in kürzester Zeit ihren Weg kreuzen 
~ürde. Ep F.UXden auch vor den Fjordauagängen operierende 
U.-Boote verständi~bezw. Bomberformationen eingesetzt. Nur 

durch A.ushebung dieser heimlichen Sender konnten die dauernd 
eintretenden Scbiffs- und Menschenverluste erfolgreich be

kämpft werden. T&.usende von deutschen Soldaten traf teilweise 
sogar durch To:tpedierung ihrer Urlaubsochiffe gleichwohl der 
Tod zur See, weil diese Funke..genten i.al1g. gute Arb.eit lei
Bteten~ In Bergen wurde im Oktober 4.4 sogar ein Luftangrif'f 

auf die Stadt von solch einem Agentenpaar bestellt. Daß diese 
- '. I 

Agenten aUSSChließlich als Zivilisten auftraten. und äußerlich 
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clu:rch !:arnichts zu. eyl:e~el1 Gaben~ daß sie kc LEe Zivilisten 

We:re~l, sei besonders erwiihnt. Auch daß sie Dur gef&lschte 
t.us\.eispD.piere b(~i sich hal:ten, und sie bei FestnaJmen 5tet5 

in bes.hinterh~ltißer in eigens dazu erlernter For~ sich zur 

ir;ebr setzten, Da dieS8 Leute, ~la Du.:':erllch nic~t 8.19 Soldaten 

erkenntlich, von den nicht geschulten Hilit[~rs !l3ch den über

kOn::!ler ... en n(;~eln des Lnndkriegs nicht zu bekärr.pfen 'Haren, blieb 
ihre UnscUidlichmfichun.s dey d.eutschen Sicherhcitsfolizei vor

behalten. Deren ~lfgabe W2T es, in den besetzten Gebieten der 
h'ehroach t .<ieIl. rrlcken freizuht{l t 8n. I-rancher Anklagepunkt in 

dem KricDsvorbrc::cheTpl'OZeSsen bezieht sich auf die polizeili-
. . 

che BehandlunG solcher f....ge.'lt en. \7ieviele deut sche:!-1 Polizeian-

gGhör tee b Le.ufeder J['.hre den Tod gefunden haben, hiiufig 

dadurch, c.nß sie geT~de eine neb8nslichliche A.'lJ.tshan~lung auch 

ge[cn1iber einem solcben getarnten Agenten vorzunehmen hatten, 

ohne zu wissen, rut wem sie es zu tun hatten, ist nirgendwo 
erwühnt. 

Einige ':'o;eiterG Beispiele: Im. Spätherbst 1943 ,,".'ar in Fjösanger 

bei LerGcn zur Nachtzeit ein Agent aus einem Flugzeug abge

sprungen. Eine ,zur gleichen Zeit im Q-rt aus anderen GrUnden 

zufällig p&.tro1.11li2rende Wehr:nachtsstreife hielt auch den 50e

Den Ab5eSprlLngenen an. Wshrend einWehr~~~nchtsangehöriger den. 

Ausweis des c4 11,seblfchen Zivilist en ansah, wu:rße er von, ;einem 

weiteren hinzutretenden Zivilisten hinterrücks erschossen. En-
. . '. 

c.e April 1945 geriet eine Wehrrri8.chtsBt~eife aUf dem }iat~efj'ellt 
nördlich Bergen, in. eir..en von der ltlil.Org._-srv,ppe. Björnvest 

gelegten Hinterhalt. Die Streife w~rde bis auf einen Mann er

schossen, teilweise durch Genickschüsse urr..gebracht, au.ch sol

che Soldaten, die die Waffen schon gestreckt und zum Zeichen . - . 

der Über6c.be die Rände erhoben hatten. Sämtlichen Toten wurden 

außerde:n Uhren und Wertsachen gestohlen, . väe von anderen deut

schen EinheiterJ. t2gs dar&uf (;lll Tatort festgestellt wurde. 

Hach der Kapitulation er ga b sich (:luch: dal~ ein Pfarrer für die 
besagte Mil.Org.gruppe tritig war, indem er den Transport von 

Ha.'1dgrannten illegal besorgte, Im Fr:.lhjahr 1945 wurde in 

Sgörstad bei Sr~asa an der Nordlandbahn vor einem heranrollen
den Truppentransport eine Brücke gesprengt. Der Zug stürzte 

in voller Fahrt 'in den Fluß, wobei etwa 100 Soldaten umkamen. 
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LC'.vJende SprengunGen i;;.hnlicher Art, \vo es i:riiler wied.er r;u 

t':enschenverlusten und 5chvieren Vel'letz'.lut.:en l:.am, ereigneten 

si ch auf allen ~~Ul!l lIoreen fÜ.b.renden Babnen. UIl~ei t Röros 

soll te gelet;ent lieh ein Zug gesI:ren[;t werden. Als statt 

seiner a ter nur eine Draisine des VTegs kC'.m, [1eschr~nk te :nan 

sich darauf, diese Draisine zu 'Iraiuingg~\',;ecken, wie e3 nach 

der Kapitulation in einem Zeitungsartikel hieß'i 7,;U sprengen 
und die Draisinenfhhrer flogen in FeLzen in die Luft. Deut

sche Wehl'!!lBchtsangehöri5e \'vurden c.uch:n nur ~us dem Hinterhalt 

erschossen, \1E::.i..l !nan ihre UnifOl"ill0n zu Saootf.;,gezwecken 'benti

tigte. lIi1 April' 1945 geriet eine \Vchr!il.8,ch t st reife'K.N.. un'.'iei t 

Fiskum bei Kongsberg in ein Feuergefecht mit überlegenen 

1.111.0rg.Kriiften uncl w1.L'cde zersprengt. Am KUJ;::pfplatz 'blieben 

außer den Toten ein Sch\'ierverwundet Cl' und ein unverletzter 

Soldat zur'J..ck. }}eide ':m.rdcn tags dCll"nui tot t~ufeei'unden. 

Der Verwundete war erdrosselt worden und trag eine Draht

schlinge noch 1.J.IIl den Hals. Der Uuvcrwuncete 'Na l' totgesch1a

gen worden. Als Toaiesurse.che konnte bei dem einen einwapd

frei Erdrosselung 112chgewi.escu werden. E:noihlllit sei auch ~ 

da~ vereinzelt bei der Mil~Or6. größere ~enseil Gift gefunden 

~vurclen, die, wie die Ermi t t luz-..gen derSicheYh6i tspolizei 
~ehrf[,ch er ga Den J zur VergiftUllg von Lebensrrti t teldelJots der 

Wehrr1acht oder direkt zUr Beimischung in Wehrriachtskucheri; 

'>A'O meist r..Ol'w8gisches Pe:rsollal war, ven':endet werden Bollte. 

Voncinem Falle in Drontheim, VlO Geträll-1{e vergiftet v.~orden 

";'aren, o.beesehen, konn.te jedoch ein direkter Nachweis ,des 

Gebrauchs nicht ge:(ührt- werden, In Geithusbei Ilönef'oss, 

starb kurz vor der Kapi tul~tion dex: eanze Wehrmecl1tsstütz

punkt in Stärke va n 13 Mann nach dem Genu(3 von Steckrüben, 

die tags zuvor hergerichtet ".;aren und über Hacht gestanden 

hatten. Die Obduktion der Leichen ergab Hls TodesuZ's8.che 
Vergitrtun.g. Die Herkunft des Gift ee und die Form der .Bci
bringullg kon.nte wegen der Kapitulation nicht mehr geklärt 
' .... erden. Spuren vdesen auf die ,Yide:rstandsbev,regul1g hin. 

Es sind nur el.Ulg~ prägnante Bei.spiele ,sngefUhrt worden 
.. . -über duxch die Mil.Org. hervorgerufenen Personenschaden. 

Die Beispiele ließen sich zahllos ergänzen, insbesondere, 

wenn ~!uch den uhgehev.ren Sachschäden erwiihnt werden sollen, 
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bei c .. ercn J\...."'1richt"Urlg kein r'erscllensc]l.aoen entstanden ist. 

Gegenüber Nor7;85e:rn hat sich die i.~il.()rg. tu nicht 'J,,'eit sti!.r

kere.!I.l Baße iu ~intl:.r1::.5.1tiG!3ter -feise betät.igt. Dadurch sind 

ueut nche Interessen jeo.och n::.u ::1. i t tel bur in Li tleidenschaft 

iLezogen worcc:n. Ei.n:LEc Beispiele beleuchten Gch15Gart i6 die 

KampfesYiC.LSO der hül. Org. Da sie dar in zusa:Ll.cngefaßt si nd, 

2;itiere lch eine Zeitungsnotiz des in 60.nz Norwesen als Een

schenfreund belc3..::D..1t en. und st ren.:; rechtlich dcn ..... :cenden Osloer 

Obera.rztes Dl'. Scl:arffenbere. Er wollte dol::1J.lD.cntieren, we1-

e;hill1.g i....1·ue:c Z\.~·ecke gelJrc.uchte und wie jec.e I{';-c}csichtnahi1le 

auf Gesetz, Or6.nu118, Moral und Gewissen außer Acht blieb. 

In der .Dergens8T ZQit1J.~ "I~o:cgen.:lvisen'l von 13.10.47 h~eß 

es 8.ll lü.lllUpines im Osloer \1UorgCl1bled t
\ er3chienenen Artikels 

vüe folgt: 

"Der Respekt vor dem l!em.;chenleben wuß ""fieder bD.fserichtet 

werden. Eein tlef~er Respekt vor ceo Llenschenleben hat nei

ne Einste11uns gc,sen die Tod.es2trafebestimrrit und ~cht mich 

auch sehr zurückhaltend ge5enüber der Legulisierung in der 

Fr2.ge der sog. sozial. Indikation. Desl/zegen hat es mich sehr 

ergriffen) von Liquidierungen zu hören ohne RUcksicht , .. ms 

geGen die Getöteten vorl8.g. 1.iar:tinsens Tod wurde <?-urch eine 

Reihe Hinrichtungen g~rücht. Ist es Viarlrscheiulich~ däß es 
sehr Opfe:r gekostet hätte, wenn er noch vom 8 •. 2. bisß.5. 

leben kOllilt e? Er erhielt ja sogleich einen Nach.folger, de·r 
in gleicher Spur fortsetzte. Besteht Grund zu der Annahne, 

daß Liquidierunesverfahren auch nv..r einen einzigen Tortu
rist en schreckt e'? Eher trug es noch dazu bei, die Verfol

gung zu versch[lrfen. Im JUIli 1944 hielten sich 10 Studenten 
von de~ Heimatfront in einer HQtte auf dem Eoltefjell Ln 
Övre tiker auf. Vier vo n ihnen kam.en herab n~·~ch Hoksu.nd. 

Der NS-Lensmann Horgen von Nedr-Biker Uberraschte sie und 

erschoß ihren Anführer. Alle an.deren wu.r::en gefangen ge

n02"!llnen und in G:rini eingesperrt. M.an hofft c; damals, sie '.~

den nicht hineerich tet we:Luen. Auer da \".!urden Borgen und 

scine Frau durch Handgranaten getötet, die ·nach:t;s in se~n . 

SChlafzimmer geworfen Vllll'dell. Danach \''lu::cden alle 9 Gefan·· 

genen €;:rs'chossen. Die a~lereinfachste Überlegung ht;.tte 
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sagen ~ssen, daß solch Verhalten Foleen habenmJßte. Und 80 

ist es Fall fU.~· i'alJ. So",;eit ~r :::ekLnnt, ~aren es 'iber 50 

Li.::rJiclicrunL;<::n. Ei~'iC öffcntltche u.nte:rsu.chun~ 1st rneL'1Gs 

iti::;sens voxlE:<nt:t ',,'O:rc1C:l und ich v:i11 hoffen, daß einige Hin

terblieoenc: ~~e:r. Toten ~üc 2uch fcr:3c:rp.. U:1(1 "wie war es mit 

den 3ankräutern·;' 1::.'1 AUb"1.1St 'r4 drDh{;ca 4 jU11ge !Jänner in die 

SfD.r::;~1l1k D:o}:sund. Gin, zot.en die Pist ole und. ve:rlE.cngt en die 

Kasse. Der Kassierer ThcD5S Hol~, ein guter und biederer Nor

\'.'ege:r, tat eIne ü.::wehrendc Handbc""Gßung und ~r;'urde darauf a.n

beschossen. -.:tue. stern im, i:rar,l-:enhsu,s. Die Tiite:r flUchteten 

Oh-'lf; Z.U:ll Geld ge'kOlIllilen zu sein. Diese Sache wurde ~emals 
e.ufgeklärt. Ist sie von cer polizei abGelegt worden? Die'Wi

ä.eJ.'GtandsoetJesung ratte i:::1 E.llg.}c.c5_Dcn Geldr.r:uneel. ,Waren die 

Täter l:orrLl1unisten"? Eeh:cerc ;:~ndere BankrE,ubereien ",'Urden auch 

nicht auf[ekl&Tt. H2.ch der Befreiu.ne; forderte' ich öffentlich 

dle Anwendung um erer gleichen alten Rechtsprinzipien bei 

Gefangenenmißhsndlung und :i,nc.eyC:lö' Uoergriffen durch die Hei

lLatiront. Ich hatte solche AUGs~h::Leitungen voraussehen, konn

te il1re psychologischen Gr~b1.de E.uch ve:rst ehen, forderte trotz

dem abEr Anv,erdinng dC")3 Gesetzes. Die Behörden gaben den Ge

fangenen nicht die Rechte, die die Gefängnisordnung jedem 

kriminellen Unt ersuchungshäft 1ing billigt. Es ist traurig, 

daß die Behörden es in einzelnen Fällen sehr leichtfertig 

!llit der GefangenenrnißhBIldlung ßeno"~en haben. Man kann nicht 

zu ,gleicher Zeit das Verhalten seiner Feilldc verurteilen und 

selbs.t. das Gleiche tun. Damit ist. die moralische Grundlage 

für eln straferkerLYltnis untergra'ben. Von den Fällen, die mir 

zur K€D11tniS geko!lli~en sind, sehe ich den Totschlag an zwei 
. ' 

deutschen Kriegsgefa.neenen am empörendsten nn. Selbst wenn 

oer Tät~r nicht. vorbestraft war, hätte An:klage erhoben werden 
mUssen. Die deutschen Gefal1gcn.:::n haben heute bei keiner Re

eierung e 111e stUtze. Deswegen mttßt e die norwegische Regierung 

besondere Sorgfalt beim Totsclllag wehrloser Gefangener walten 

lassen. gez. JohannScharffenberg. 11 

Der Osloer Höchstger ichtssdvokat V;'iesener .fW1rte in seiner 

eißcnen Sache vor dem Stadteericht 0310 einen ziemlich ge

nauen nachweis über d_ie sonderbaren Kampfmethoden der Mil.Org. 

Was in der Presse dariber zu lesen war '. sei ebenfalls wört-

lich angeführt: 

"Dageblad Oslo v.ll.3.48. Wiesener geht zum Angriff über gegen 
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die LiQuidnt,l.onen der }~riegszei t. 

Verteidj,ger "JJ1d St~l.[-;tsamvalt setzen {ort !Hi t eier DOkuJ:161,ticrüng 

von Artikeln ur~d Heden von l'iiesener. Der Verte iclieer, J~d'tokat 

Rjort ~ let,rt j~sbjönl Sundes Buch u1Lr-;nner :Lm Durti.:cll' vor und 

netnt, darin seien verschiedene BeiSlüele, die ~ei5ten, \'/ie 

zweifelhaft die Liquidierungen eewesen eej.en. Der Oswald Gruppe 

eigener K]~ieg \',ar zwar ein politiseh betonter Krieg, sagt !..dvo

}r..nt Hjort, atel' er war eben ein Prtvatkrl.ee. Stu~Jtsnrl\n.:lt: Es 

ist festgestellt, daß die Liquidierungen nötig \7aren. In. }[or

vi~gen -.\·aren es SO bis 60 Eegenüber 400 in DäneI;Jark. Professor 

Andenäs ;J1eillt Zwar, die Dinge lllJ.ßt en rechtlich nfl.chgeprU.ft \'.'er

den~ aber zu Unrecht. 

jlnge~(lß.[;'cer: Ich s::prec:c.c nur von unvexfmt",r.;ört llchcn Akti onen 

und deyS'n ~','.3ren es viele. Es sind mehr ::,le 50 bis 60 bekaxillte 

Fülle. Ich halle UnterslJ.cnungen e.ngestellt und mächte 20 Flille 

dokumentieren. Ella Kristoffersen ~t-.rurde liqu.idiert a.m 8.12.43 

an der BrUcke nach H"iisoia. Im Bericht llach dem Kriege heißt es, 

daß für ihre 'l'ötung ketn direkter Anlaß vorlag. ste Wlirde zu 

tfTrainings?\'/ecken" liqutdie1.-t. Clv.:rles Andersen "...,urde von der 

Osw81dgruppe in der Löwenfeldstl'. getötet, nur weil er zur 

Stelle war, alSlCin G.nC:e~er Mann liquidiert wu.rde. Als Ee~spiele 

für unverantwortliche, !licht nachgeprüfte L.iquidationen erwähnt 

Wiesener die Fälle Toftebere, Findpn, Knudsen und Svendse-Mon. 

Der Zeuge Torolf Uartinsen vrurde getötet, nur weil erzufi1l1ig 

bel der Liquidierung Svensen-I.f:ons anwesend eewesen war. 

Wiesene:c führt noch eine iieihe weiterer Bei::yüele von irrtüm

lichen IJiquidationen a!J. Seine AusfwlrlLTlgen und DoklJ.mentationen 

weruen als gewichtig illld umfassend bezeic~~et. Der Staatsa~-

. walt hattq keine Derrerl-üngen irgendwelcher Art da.zu zu machen." 

Sowei t die Zeitung. Zur rerson des Wj,esener sei hemerkt, daß 

er \\iihrend des Krieges festgen?IrJ1l.cne Mll.Org.Angehi:5rige vor' 

deutschen Sondergerichten verteldigt hat und er somit Einblick 

in die Dinge }wt'te. 'Wiesener hatte sus dieser' Kenntnis heraus 

wührend des Kl'ieges die Kampfmethoden der Mil. ürg. in Zeitungs

arti1(eln scherf gegeißelt. Das wü .. rde als :Landesverrat angesehen 

SNO

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 
 



- 16 -

u.ud br[cchte llrr:1 ein halbes JF..nr Z·t'.'l:111l:;sarbei t ei!1~ im Jehra 1948 

Den 1eiden ZeitwJEs&rtlke1n sei ~Gch erg~~zend hinzu3et~Gt 

ein Fal} ~ der 51ch in E&jovr:.tne !icn Horanür'.'.·eEen ~utrug. 1m 

~,-eihn2dltcen 1 S1~.4- ergie1t dort ein Norv,~egc:-r von der' r~~il.Or.s. 

anonYI:! ein Paket 7ou:::es f:TIi'2kt, d.~~s bej~~ öffnen explodierte, d.en 

Ir1'ann in Stücke riß und obendrein einen Tejl selner Fami.lle 

verletzte. Nach der Kapitu12tion R~yde festgestellt, daß es 

sich um einen Irrtum in der Person gehandelt hatte. In Kongs

bere sollte 1944 von der U.ilorg .JeT BQyeer::neister liquidiert 

v,-erc.l2n. Da er gerade mcll t zu E2use war unddc.s t:ord}w:r1!LanQ.o 

nich t unverr±aht eter Dinge \vieder a br:.~cken wollt e, 'hurde 

kurzerhand ein 8nderer No:nveger erschossen. 

Auel1 diese 32i8:pi818 lieSen 3ich 2:.;'.111105 fortsc tzel1. Es gibt 

kaum elnen t:rÖf.? erEn Ort i~ 1'oTwece:r!, 'vo nieh teine Liquidati on 

erfGlgte. In Bergen wurde Z:nde 134-4 eine IJiste sichergestellt, 

v.'crE.uf allein. 92 Eergenser zur Liquidierllilg vorgesehen waren 

und n:lrr:entlich verzeichnet standen. 'Daß bei der Auswe.hl der 
--,-

Opfer völlig t.'\'illkürlich verfahren wurde, zeieen die von W1e-

senCT und Sch3rffen bEl'g eY'l.;ähnt en Fäll.e. 

Nach der Dok~nehtle:ruüE: I~ins-:r H9Ül.C, das Ve.:rh2.1 ten der 'Iider-
.~ .... 

st ands ber.8cc..ng llelE:ü.cht er:.d€i:l ßeis~~ie1e sei 1:'.121 eine .2.eihe va n, 
Hillen aUfb(~f\1hrt ,die dirJber AU5S.1.UUt e;ebeYl , was den Deu.t~ 
sehen als Krieljsvey"orec}:e.r: Z'JX' L~:::8t gelBet \'\'1U'2.e. Der Aus

druck ist m.it Absicht gewlihl t, dce nUT .:::uf die BGh3.uptungen. 

der Anklcgeschriften zurückeeb:rif:fen wird. Die Gerichte haben 

in den meist en FUllen dG:s daxin Anee:fl.~rt e E:.usGr'inden als 

erv:iesen e.nge5ehen, von denen später noch die Rede sein wird. 

SChOll hier soll aber .sesagt w'erden, daß diese fL'1.kla.gebehaup

tlLl'lgen größten Bellenken begegnen, ohne daß jedoch der Ein

druck e:rweckt werden ~3011, daß sie reine; Phantasieerzeugnisse 

seiell. Es k1:U'".:.ll keir.:.€sfalls in Z\',eifel gestellt werden, daß iuch 

in NOJ. ... wegen d€ut sd;,ers8 i t s taxt :--:ugegriffen ':lorden ist, wie 

31chilberha.upt Gegen KXiegsende Ube:call die Verhältnisse zum 
." 

In Norwegen sind etwa 80 Kriegsverbrecherprozesse gef~t wor

den. 
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üben ist schon hervorgehoben, daß die Bekämpfune der nor\Vegi~ 

sc t.en V.'iders t &LG.slei;,·eG'..;.ng Auf"Et:l le der Sicherhei ts.poli~ei war. 

Ls is t G.c.l.l.cr .u.ich t ver.r/ULJ.Q(:;:rlic.h, 6.&f.;; 6ie: Sicherh 8i t spo1izei 

c;c;n E2UlJtJ::OEt ir.l.[;crLt Kr ie3svcl1::reeL<:::L st (;:llt (;. In etwa ,70 

ftllcn 5E~~rtau ~ie ~ns~~lsstc~ ZQr Si~o, der Rest entgä11t 

auf .LI.r.geL.c:rite Q.Er Sc}·,'C.tzI;olizei, Ger ~'.(:;h:r:.n,::cLtsteile und 

deS Eeic~1s1..0;:;;;:L:.issG;.ric.ts. In den A~.-.:Llc..f.en L'::L'c!J. de Aneehürigen 

der Sic~ce:rhei t SI olizei st ehen bl15C:II;.t;tn die S ot;er-wnnt en ver

~Ch~T fttll VerIleliulunt;811 iill Vordergrund. Die Ant.lagen bringen 

dc..:.h8r vonäegeud Flille, in dtLen gUben gef[~nt:ene Angehürige 

de:c Wide:cst&ndsbewegu.ng zur Erwwiugullg 'von j'.t'Ussl.?-gen. Gewalt 

angewendet v.:urde. Diese G8W[.lltctrü~'endJ.n,~ ''I'iro c1e:r MiQ,handlung 

gleichge.set zt und eirillei t lieh l!li t 0.Gl:.1 Be)i,Ilff H Tortur" be-

. zeichnet. In den Anklagesehr j, ftell iürd la"..li'C::1.d angeführt, 

vjle g6f&r..geüe 7':id.e:rst311äsleute ;Iij,t G",l.!l!.:f:i:;z.l~:_ipl!eln, Eambus

stöcken, Spi::calfedern, Ei.3enstaugen und sonst-ieen gefährli

chen Gerät schC:iften oft 1Ü3 Zi.l.:c I.e'suß tlosic;kei. t, suf jeden 

Fall iD.iDJ.CT so Ube:r <ien ganZGh h.(i:rP(~:C gesc:111D.gcn seien, daw 

sie lällge:r e Zeit Schme:t:zen t:;ch3.0t hJ.i t t G1:t uL.d n.ich t sitzen, 

liegen und stenGrl :t..olintell. In eir.i.%elnen Arü::lagen ist festge

halten, JaC Gefangene in gefGsselteG ZustGnd in L!1it kaltem 

Vo'asser _ gcf',ill te B.s.dem:ulrLcn ge16gt worden seien und einigemale 
. . '. . 

untergetaucht word.en seieü. Öfters i7urde l.äneerVfdhrende A:r-

'bei tsunt~mglicbkei t u.nd. v8:fsch:l.ee.cntlich auch dcr Tod auf sol

che.1i:ißh3lldlul1.Gen 2iuxUck5cf'..ihrt. :;·e~lU il::;, 211e. auch schwere 

und get"8.hrliche I~Ö:rperve1.~letzung8Jl .rrLit der Bc:!~(,;ichnung Tor

turbelcgt ::m:rdcn,. soknn1.1 doch. nicht f;eSaet wGrden, daß 

;:;,usschliaßlich solche Fälle derunt eI' fielen. Hau mag z\'~ar na.ch 

detl historisch entstandenen Begriff des· \;ort es "Tortur" f.G

nelgt sein, ar...zunc!:De::l, d8.l.) ein 1-[en8ch, der lebend die Tortur 

';fb8:rStanef, an Körper und Seela gellrochen und !lU:C noch ein 

Wrack ist _ In Horwegen geht del' De(S-:rif:f Tortur aber erheblich 

weiter. vhe '.7ürc es sonst zu ve:-csdrbhen, daß verschiedentlich 

nur eine einzegn.c verabreichte Ohrfei,~~(} schon den Tatbestand 

erfüllt eo? 

Heben diesen Torturfällen stillld fUr Angehörige der Sicher-
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heitspolizei der Vollzug von Todesurteilen, die von Kriegs

und Stc:nd[erichten ausgesprochen wc.ren, zur Ankl&,ge. Auch 
Richter und Beisitzer solcher Gerichtshefe htitten sich zu 
verüllt.tcorten. Erwähnt' r..mß &ber auch sein, daß gerade in den 
letzten !,Zonutel1 des Krie~es Gewalttaten der Widerstandsbewe
gull[; deutscherseits in gleicher UUnze heimgezahlt wurden. 
Die wenigen i8 Zuge dieser Ge8cnmaCnahJ,en ven Deutschen ver
übten Totschlagsdelikte , es hillldelt sich um etwa 10 Fälle 
in ganz Horwegen, könneh bei diesen Betrachtungen aber außer 
J.cht blei ben. Deun gere.de diese Fälle wurden im Vergleich 
zU« den reinen Tortururteilen unverhtiltnism~ißig gelinde be

straft, in keinem einzigen Fall mit TOdesurteil, wie zu er
warten 5ev,'esen v,~Ere. Dies mag dars.uf zurückzuLihren sein, daß 

die Norweger die StrafviJ.rdigkei t der Tort u::c nur deswegen SO 

hoch einschätzten, weil es eben ein Mittel war, das der Wider
standsbewegung den größten Schaden zugefügt hatte. 

1ms der Reihe der IH,chtangehörige der Sichel.'heitspolizei be

treffenden Verfahren seien ein paar besonders gelagerte Tat

bestände eingehender erwähnt: Ein marinefeldwebel erschoß ge

legentlich einer Pe::csonenkontrolle in einem milorgmäßig stark 
verseuchten Gebiet im Zwielicht einen NOrweger, Dieser hatte 

auf den R.u.I t1Hlind'e hoch" dahin reagiert, daß er nach, der, vor

gehaltenen Pistole zu greifen versuchte. Die Kontrolle war 
von vorgesetzter militärischer Dienststelle mit der Maßgabe 
angeo::cdnet worden, von der Schußwaffe bei geringstem Wider
stand Gebrauch zu machen. De:!:' Feldwebel wiihnt e sich in Not:... 
wehr) was -ein vom. Uaririekriee;sgericht, Berc;en durchgeführtes 

Ermittlungsverfar..ren durch Einstellung bestätigte. Von einem 
norwegischen Zivilgericht ~~rde er jedoch als Kriegsverbre

cher zu: 12 Jahien Zvmngsarbei t verurteilt. I:-ei der Beurteilung 
ues Falls ist die Tatsache interessant, daß der getötete Nor

weger ne.ch der Kapitulation als Mil.Org.-Angehöriger bezeich
net wurde. 

Gelegentlich eines K~pfeinsatzes der ,Schutzpolizei gegen 
eine Milorg-gr'uppe in SUdnorweeen war eine Gebirgshli.tte, in 
der sich die Gruppe befand, uD16tell t v:orden. Von der gleichen 
Gruppe war die deutsche Einheit ein:i.ge Tage zuyor aus einer 

Hütte heraus beschossen worden. Es lag daher Befehl vor, bei 

Widerstand von der Schußwaffe Gebrauch zu m~chen. Ein Insasse 
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lier Hütte versuchte diese zu verlassen. Da er auf Zuruf nicht 

steLen blieb, schoß ein Zugwachtraeister UGd tötete den Norwe

ger. 111 der Bütte vrarden nach Br0chl~ng des Widexstandes mehrere 

mit }~( .. Y&tihern und H:::..ndgrnnaten DE:\'iaffnete Hor-;,reger festgenom

E:en emd C.c:~iiiGre Waifenvorrt;te 5efUllC:.cn. lJeY Sch'J.tze erhielt 

vom non:e[iscben Ziv il[er ich tals KTiegsverbrecher 7 Jahre 

Z·,'!f'.L[siC.ybei t. 

In Horcl.nor't':esen wurde am 12.5.45, also nach der Kapi tulati on, 

eine Norwegerin VOllif einem betrunkenen russischen Kriegsgefan
genen angefallen. Auf ihre Hilfescl~eie eilten 2 ~ehrmachts

a~gehöyi[;e herbei, auf die .der ?usse mit einer geLill'ten 
Schnapsf18sche einschlug. In dem sich entspinnenden Handgemenge 
wurde der husse verprügelt, als er sich zur Flucht wandte, von 

eine:n der \'i ehr.:n ach tsangehörigen verfolgt und von diesem mit 
einer Zaunlatte 11lehrfach ~u.f den Kopf geschlagen, so daß er 

hinfiel. Der Russe wurde später tot B.ufgefunden. Der Wehr~ 

ffiE.chtssngehcrige v.ruree, da als &lleinige Todesursache des Rus
sen die Schlüge auf den Kopf angenor;~men wurden, ':;egen Kriegs

verbrechen zu lebenslangem Gefängnis verurteilt. Der Notstand 
der NorWegerin blieb vollßt~ndig Ullberücksichtigt. Ebenso die 

Tatsache, daß der Vorfall sich 4 Tage nach der Kapitulation ab

spielte und er tatbestandsmäßig gar kein Kriegsverbrechen mehr 
sein kOHLte. 

Ich kowne zur Frage der rechtlichen Grundlagen des beidersei-
. t !gen Verhaltens. Der Standpunkt Honvegens bezüglich des eige-· 

nen Verhaltens ist einfach. Er geht dahin, daß Krieg gewesen 

sei und HorvJegen von den Deutschen ohne jeden Grund Uberfallen 

wurde. Jedes aktive Handeln gegen den Eindringling ist daher 

als patriotische Tat angesehen worden. Auch ~qrrd~ wiederholt 
I . 

festgestellt, daß die Handlungen der Widerstandsbewegung nicht 
ohne vorherige Genehmigung von höherer Seite geschehen seien. 

Dlhe Drontheimer Kapitulat ion ~rde ftll' die letzte in Nordnorvle

gen kiimpfende Einheit und nicht für ganz Dorwegen verbindlich 

angesehen. In Konsequenz dieser Auffussungsgrundsätze gelten 

die festgenoIllInenen Mit~lieder der \Viderstandsbeweb'1.ll1g selbst-
.' i 

verständlich als Kriegsgefangene, für die der Schutz der Haager 
i 

Konvention und 8.nderer~onventionen gilt. Aus dieser Gesamt-

einsteIlung ,heraus war es unnötig, zu den E1nzeltatbeatänden 

näher Stellung zunehnen. Es ist daher vor Gericht niemals 
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die Frage der Legalität der Widerstandsbewegung im völkerrecht
lichen Sinn geprüft worden und ob ihre in deutsche Hände gefal
lenen p~ehörigenals Kriegsgefangene zu gelten heben. Durch 
geschickte Subsumption wurde einer präjudiziellen Entscheidung 
auch in den Fällen ausgewichen, wo eine eindeutige begründete 
Stellungnahme notwendig gewesen wäre. Zum mindesten hütte man 
eine klare Stellungnahme nach der Bekanntgabe des N~nberger 
Urteils über die Südostgenerale erwarten können. Diese deut
schen Generale wU.rden bekanntlich teilweise von einigen Anklage
punkten mit der Begründung freigesprochen, daß die Titoparti
sanenbewegung völkerrechtlich keinen Schutz ßenieße, weil sie 
sich selbst auch nicht an die völkerrechtlichen Kriegsregeln ' 
gehalten habe. Aber auch in der Folgezeit vmrde von norwegischen 
Gerichten nichts darüber verlautbart, \~'arum gerade die norwegi
sche Widerstandsbewegung völkerrechtlich geschützt war.· Und 
den Deutsche~ __ v.'UIde weiterhin jedes Verhalten gegen .Gefangene 
Widerstandsleute, das nicht stren6 im R&llinen det in den Kon
ventionen den Kriegsgefangenen zugesicherten Behandlung lag, 
angey~eidetillld bestraft, Das Vülkerrecht ist, von der Warte 
der Ethik und boral aus gesehen, verwerflich. Es läßt den Krieg 
zu und legalisiert die Tötung eines Menschen. Bei der Prüfill~, 
was Recht und was Unrecht ist, spielt daher c:-uf keinem Rechts~ 
gebiet so dringend wie auf dem Gebiete des Völkerrechts der 
Grundsatz von audiatur et altera pars eine Holle. Wes hat nun 
die al:dere Seite zu sagen? 

Unsere deutsche AUsicht über den Rechtscharakter der Widerstahds·· 
bev~egung ist· gänzlich entgegengesetzt. Nach denen der Kapitu
lation zugrunde gelegten Bedingungen hatte sich Norwegen ver
pflichtet,. niemals wieder in diesem Krieg gegen Deutschland 
ouer seine Verbündeten tätig zu werden. Diese Verpf~ichtungt 
die unabhängig von der Frage ist, ob nach der Kapitulation 
noch Kriegszustand war, wurde nicht gehalten. ~ölkerrechtlich 
gesehen ist ein rolches Verhalten zwar nicht strafbar, es ver
pt_lichtet aber auch die andere Seite zu n.ichts. Das ergibt 
sich flUS allgeucinen völkcr:rech tlichcn Gru.ndsätzen von 6e1. bat. # 

Kapitulationen und ahnliehe VereinbarUngen sind von beiden 
Seiten sorgfältig zu beachten. Es ist dahe~' ausgeschlossen, 
daß sich der eine Pertner auf Rechte nun einem solchen Abkommen 
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bcyufen k~~n, das er selbst als nichtig answL und brach, von 

der Ge5cnseitc aber- d:'e Einhaltu.ng des ltbkomrnens verlangt. Wenn 

sic;h :~orr.r'-:;5cr n3ch Bruch des Kapi tula t ions -."\.bkoIoun.cns für ihr 

L8.-l1d ein~ef,etzt !-late~, so }:UYL"J. d3.s nur in der I'orm eines trei
v.'il1i[;8n EinsatzcG gescheh'2n sein. :DD.S m::.D n:::tj.oYlrü gesehen 

eJnc y;2.triotischc Tat scL~, gescl,-icht v<51kcrrechtlich gesehen 

aber absolut euf eigene Gefahr. Dss ist 2uch sicher die &~
sicht der Mil.Or[.-Leitung gewesen. Zahlreiche in deutsche Hand 

gefa11en~ Mil.Ore.-Angehöri8e trugen Gift bei ~ich, das sie nach 
der E'estnahme ei!1..ne1:>~rnen sollten, nicht allein, weil sie ihre 
privc,ten Gemeinniss8. nicht verraten wollten, sondern 'weil sie 
~~ßten, welches Los sie als Freischgrler ohne völkerrechtlichen 

Schutz treffen mußte. Wer sein Handeln für rechtmäßig hält, 

hat sO etwas nicht nötig. Das Höchstger icht kam auf diese 
Frage in einem der späteren Prozesse nur ganz am Rand~ zurUck 

und führte aus, daß, sel bst wenn man eine Widers tandsbewegung 
als völkerrechtlich geschützt al1sehe, doch nicht alle Teilneh
mer v8lkerrechtlich geschützt seien. Weitere Schlüsse wurden 
aber nicht gezogen. \;;1e es aber auch sein mag, nach deutscher 

tnsicht kann die norwegische Widerstandsbmvegung, als durch 
Bruch eines völkerrechtlichen Abkommend entstanden, nur als 
außerhalb des internatior~l üblichen Schutzes stehend angese
hen werden. Sie nuß ebenso ~ölker~echts .. ~idrig sein ,wie es die 

. Partisanenbewegung auf dem Balkan war. An Einzelheiten zu die

ser Rechtsfrage kann mangels gesetzlicher Unterlagen nichts 
weiter gesagt werden. Es wird aber angenommen, daß in der deut
schen~ Öffentl:lchkei t hinreichende :Betrachtu.ngen hierüber ange-. ~ . . 

stellt worden sind. Beispielsweise wi~d auf eine Artikelserie 
der in Aachen erscheinenden Zeitschrift "Europa-Kurier" verwie

seu, die in ihren Ur. 5 und 6, letztere vom 11.2.49, ein sehr 
ausführliches Gutachten eines Fachmannes brachte, 

Mit dieser Einstellung fällt zugleich im Prinzip eine Bejahung 

der Frage, ob die Gefangenen der norwegischen Widerstandsbewe
eung als Kriegsgefangene anzus ehen sind. Die Frage kann auch 

nicht bejWlt werden bei der Betrachuung der Kampfesweise und 
der äußeren Art des' Au.ftr,etens der Widerstandsleute • Die., Frage' 
wäre komplizierter zu entscheiden gev;-esen, wenn die norwegische 
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Wid.erstandsbewegung militärisch oder in der Form der Parti

sanenbewegung nach dem Beispiel BIlderer ukk~pierter Lander 

aufgetreten w~re. Die Entscheidung VlsIe auch schwieriger ge

wesen, wenn d.8S Auftreten immer so gewesen ws.re, wie es in 

dem norwegischen Film It Sch\-;erwass er" gezeigt wird. Die Form 

des militürischen KOmJUe.udo-Hü.ids v,rLlrde aber selten gewählt ... 

Bel diesem Auftreten könnt e dem gefangenen Mil. Org. -r!.ann 
immerhin die Soldateneigenschaft zuerkennt ·;;erden. Er hat 

sich hier &uch äußerlich .Lils liilit!i:c zu erkennen eegeben und 
wäre nach der Ergreifung Buch sicher als solcher behandelt 

.. '..t:orden. Weil es anders wa:r, geht die norwegische Gerichts-

praxis einer oegrLi.ndet en klaren Entscheidung [Jus dem r.ege, 
ob der Widerstendsmann völkerrechtlich F·ls 1[ili tär anzusehen 

ist oder nicht. Weil es anders war, wird ::~uch niemals Stel

lung dazu genommen, ob der K~tipf der Widerst&ndsbewegung in 

der Form, 'wie e:r gefUhrt w .. ..rrcle , mit den Kriq;sgebräuchen :S.n 

Einklang zu bringen war. Es ist v .. ohl verstt:r..dlich, daß ein 

Töten zu Trainingszv;ecken und Kiclnappin5smcthocBn, die ein 

no~wegischGr Offizier als i.m st:rei t r<üt seiner Offiziersehro 

stehend 1·944 sich mitzumachen weige:rte und wof:J.r er nach der 

Kapitulation !facht eile hat t e, schwerlich ;:ls völker:rechts

mäßig B.ngesehen werden kÖnrJ.en. Wenn in c.es DAch des Aoerika

ne~<s Elliot.Arnold tlKommandos in Krieg und Lieben, 1942, der 

Verfasser behauptet, alle größeren Begebenheiten des Buches 

seien authentisch, und er dann v/eiter. er,klärt, die Vorgangs

weise der Widerstandsbweg..tng i.n Norwegen könne m.it dem Be

tragen sizilianischer Banditen verglichen werden, so muß es 
a.uch einem nOrwegischeh Gericht schwer fallen, das Gegenteil 
zu b,?,g:rUnden. Es ist daher verstEndlich, daß man einer SOlch 

entscheidenden Frage aus dem Wege geht. 

Nachdem der Widerstandsmann kein Soldat ist. bleibt zu prüfen, 

ob die VJide:rstandsbewegung den völkerrechtlichen Schutz der 
, 

Zivilbevölkerung eines okkupierten Landes genießen kann. Das 

ist nach deutscher l~sicht auch nicht der Fall. Der Wider

ständler zeigte sich z~ar äußerlich als Zivilist uild unter

schied sich nicht ltn seringsten von der sonst gän.zlich inak-

. t:tven Bevölkerung. Abe:r gleichwohl kan..'1. er n.icht als Zivil.ist 

angesehen werden. Ein Zivilist führt nicht verborgen Waffen 
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bei sich. Er sprangt nicht heinlich Eisenbahnbrücken in die 

Luft. ~r operiert nicht mit Gift und fordert auch keine Luft-
t:> 

angriffe und ähnliches an. Er beteiligt sich überhaupt nicht 

direkt arn Kriege, da die dink te Kriegführung Sache des Mi
litärs ist. Die inakti~e Zivilbevölkerung ist auch niemals 

in Nonvegen erschwerten Maßnahmen der Besatzungsmacht aus
gesetzt gewesent insbesondere von der deutschen Sicherheits
polizei nicht mit Gewalt behandelt worden. Wenn sie sich . 
nach den Verordnungen der deutschen Besatzungsmacht straf-'-, 
fällig gemacht hat, z.B. durch Arbeitsverweigerung, uner
laubten Besitz von Jagdwaffen: Radioapparatenusw.,.traf sie 
nur die gewöhnlichen Folgen der Gesetzesübertretungen. Nach 

diesem Vergleich bleibt einzig und allein die Schlußfolgerung 
übrig, daß die Angehörigen der WiderstandsbewegUng, da weder 
Soldaten noch Zivilisten, außerhalb jeden völkerrechtlichen 
Schutzes stehen. Das Völkerrecht kennt keine lfittelkategorie 
von geschützten Personen. Auch für Norwegen ist dieser 
Schluß nicht fremd, da der norwegische Höchstgerichtsrichter 

und Oaloer Hochachu1professor Andenäs auf einer Ta~g des 

Juristenvereins in Oslo am 8.12.1947 seinem Vortrag voraus
stellte, daß die WiderstandsbewegUng völkerrechtlich nicht 
geschützt gewesen" sei. 

Nach deutschen Ansicht wdre es auch angebr&cht gewesen, wenn 

die norwegische Gerichtspraxis sich einmal nachdrUcklieh mit 
der völkerrechtlichen Repressalie befa~t hätte. Warum der 
Kampf in Norwegen sich mit der Zei~ so sehr zuspitzte, ist 
nicht illehr ßenau festzustellen. Nach nOl:wegischer Ansicht 
waren die von den Deutschen angewendeten Zwangsmittel die 
Ursache, ~aß die Tätigkeit der Widerstandsbewegung in ihrer 
Form mehr und mehr ins Außergewöhnliche abglitt. Nach deut
scher Ansicht war es die immer ungewöhnlicher werdende Kampfes
weise der Widerstandsbewegung, die zur Anwendung außergewöhn
licher Mittel zwang. Als unbestrittene Tatsache sei festgehal-

" " 

ten, wie auch das norwegische Höchstger icht im Klinge-Urteil 

zum Ausdruck bringt, daß der Gebrauch der verschärften Ver

nehmung in Norwegen erst im Jahre 1941 eingeführt wurde. Da-,- " -

nach ist die deutsphe Ansicht eher zutreffend, daß völker-
. - i 

rechtswidriges Handeln der Widerstandsbewegung Ursache für 
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die EinfülJ.ruD_g ','mr. Solange der Krieg im Dunkeln cnst&ndig ge

führt wu.rde, ist auch deutscherseits kein Zwang ausgeübt worden. 

Kau.12i einE: P--..nklage befaßte sich daher mit Tortarfüllen aus den 

Jahren 1941 und 42. Die norwegischen Gerichte sind auf die Fra"': 
ge der Iiepressalie nur in dem Urteil gegen Lruns u.a., das ab

schriftlich als Anlege 8 auszugsweise anliegt, oberf'llichlich ein

geg8.ngen. In gleichgelagerten anderen F&llcn ist immer nur wie

der .:iuf dieses Urteil ohne vrei tere Festst ellurLgen verwiesen \']or

den. In dem Urteil wird herausgestellt, daß die deutschen Tor

turhandlungen eegen nonvegische Gefangene nicbt als Repressalie 

angeGehen werden könnten, weil die Anwendung von Repressalien 
völkerrechtlich vorher förmlich angek~ndigt ~erden ffiQSse. Das 

wild zwar unterblieben sein. Tatsache ist aber, daß die Anwen

dung besonderer Zwangsmittel in- beconderen Fällen durch die 

Deut5chen nicht nur Ln Norwegen selbst, s04d8T~ auch bei der 
norwegischen Regierung in I~ondon bekannt war, ,rie täglich im 

Radio bekanntGcceben l'iurdC!. Kein Norweger kp..n..Yl dies bestrei-

ten. 

Ich kOQJ1le zu der deutschen Auf'f&.sGung der Hechtse:;Tundla.gen für 

die eigenen Handlungen. In den oben erwLhnten \,<enigen V!Bhrmachts

fällen e::ciibrigen sich weitere Ausfüm:ull-Gen. Der deutsche Feld

webel war vom ll&rinekriegsgericht nicht zur Ve~·ant\·Jortung gezo

gen und sein Verfahren ei'ngestel:Ltwo:tden. -Die deutsche Ansicht 

ist also .klar. Im Falle des Folizeiz-ugv.:achtrneisters dürfte die 
~ •. • '~'"711"-' 

deutsche Ansicht auch klar sein. Wenn geschossen wird, und noch 

dazu im Kriege, denn gibt es mögllche:n;eise Tote.' Ke1.lle völker

rechtliche .Nor~ läßt einenKrieesteill1-ehmer deswegen -schuldig 
--'-

v/erden. Bezüglich des Falls in N§rdnorwcgen sprechen ebenfalls 

. die Tatunst3.r.Lde für sich. Nachde:!n norwegische Interessen auf 

dem 5}:1e1e stsnden, hätte man eine besondere V{ürc1igung des Falls 

erwarten kor.nen. Schwieriger wird die Beu:rteilung bei der Frage 

der von der 5ipo angewendeten Zwnn~6maßnahmen. Dazu' ist folgen

des zu s~gen: In keine~ einzigen Ffill hat ein norwegisches Ge

richt festgestellt, daß der Gebrauch der verschärften Vernehmung 

aus sadistischen und bestialischen GrUnden erfolgte. Den norwe~ 
. , 

gischen Gerichten war allgemein bekannt, daß das Verfahren, ei

nen Gefangenen durcEh Zwangseinw1rkung :zum Aussagen :zu veranlas

'sen, nur in besonderen AU8nap~efällen gehandhabt werden durfte. 

'. Es war auch bekannt, daß es nur auf Grund bindender Vorsehr iften 
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von vorgesetzter Dienststelle erfolgte, denen sich kein ein

ziger Polizeiangehörit-;er ohne persönliche Hnchteile enttiehen 

konnt e. In lY:t1nchen Prozessen ist d-=1.s Guso..:r<Jcl:lich cnerkannt. 

Ich zitiere dle5€rhalb aus einem Urteil WEs ist \veiter klar, 

dai], die Disziplin inuel'h8lb de!..< Sicherhcitspolizc,i besonders 

in den letzten Krie5stasen bescüders streng wo.:r. Die Weigerung, 

Befehle auszufiihren, konntel:1it dem Tode bestraft werden, und 
nach de;n, was der 'Jors! t z8i.lde des Polizeiger icht 3 Nord als 

Zeuge G-usgesnet hat, ~ußte !'lan zu dem hier in Frage etehenden 

Zeitpunkt damit rechnen, daß diese Strafe ang€v,'endet 'V.urde. 

AUch kann rL"l.ch deutschem AUlitlirstrafrecht ej.n Untergebener 

s~ch nicht weieern, einem Befehl zu gehorchen, es sei denn, 

er sei klar über dessen Ungesetzlicr~eit ••.••••• rt Daß von 

verschärften Verneh'LilIlgen nicht s11zusehr Gebreuch geI!lacht 
/ 

wurde, v;ar den. norwegischen Gericht en ebenfalls klar. Das Lag-

mannsgericht Bergen wu_ßte aus den v-ersch:!.edenen Kriegsverbre

cherverf2.hren z.B.,·daß seit Beginn der verschärften KriegfUh

rune von der Invasion in Frankreich ab von über 2000 Häftlin

gen 1n Bergen ka:tm 70 Z",:e.ng ausgesetzt Wa1'en. Ein objektives 

Gericht kann dies nicht als übermäßige Gewaltanwendung anse

hen. Zum ejngehenden Verständnis über die gesetzlichen Grund-. 
l~gen über Durchführung und Zweck, überhaupt über das Wesen 

der verschärften Vernehmung wird auf d~~. als Anlage. 4_ beilie

gende Abschrift "Gedanken tiber verschärfte Vernehmung" hil'j.ge-

. wiesen. Sie ist Z\<Je.r nur fUr des deutsche Inland geschrieben, 

um die rechtliche Grundlage für den Gebrauch von Zwangsmaßnahmen 

gegen deutsche Staatsangehörige zu skizzieren. Daß diese Form 
- -

der Vernehmung Rls Mittel der K:riegf\ihrung gegen völkerrechts-

widrige WiderstEndsbewegungen eines der wirkungsvollsten, im 

Endeffekt aber zugleich eines der harmloeesten war, läßt sich 

nicht bezweifeln. -Gerade deswegen wurde sie auch im Ausland 

eingef"U.hrt. Man nru.ß auch bedenken, daß jeder Wider-standsma1U1, 

~groaes Verfahren vor ein Kriegsgericht gestellt, dem 

I Tode verfallen war. So kam el.' mit kurze Zeit d8uernden 

Zwangszuständen davon und rettete sein Leben. 

Ergänzend sei auch darauf hingewiesen, daß verschärfte Verneh

mungsmethodenoder Tortur, gleichgaltig wie man solche Metho

den der Zwangsaustibung aufGefangene zur Erzwingung von Aus

sagen auch bezeichnen mag, keine deutsche Erfindung sind. Die 

Rechtsprechung der norwegischen Gerichte zitiert in besonderem 

SNO

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 
 



- 26 -

Ha!~e britische und amerikanis ehe Ansichten über Völkerrecht, 

Kriegsrecht und Kriegsbrauch • Es ist 1'iber vßrwunderlich, 

daß di~ nicilt auch auf die in diesen Ländern geUbten Prak

tiken verschärfter Vernehmung zurückßreift. Den norweginchen 

Ge:r:ichten sirld -.üederholt die in deutschen ~eitwlßen veröf

fentlichten Berichte üeer Vernehr!iun[;smethoden der -amerikani

schen und nri tischen Polizei in Deutschland vor eeleet worden. 

In den n02"\'\'egischen Zeit'..l.ngen WE'...ren B':lßerrlem hl:iufilj Him':eise 

zu finden, wOllRch die jugoslauische, rumäninche, polntBche, 

finnische, griechische und französische Polizei, ganz abge
sehen von der russischen rolizei~ ähnliche oder noch viel 

schli11llilere k:ethoden als die Deutschen verwendeten, \ll11 in wich

tigen Fällen Aussagen zu erzwingen. Daraus würe der Schluß 

zu ziehen gewesen, daß solche Methoden werügstens in Kriegs

zeiten völkerrechtlich geseb.en nichts Ungewöhnliches darstel

len, vielleicht überhaupt als völkerrecl~tliches Gewohnheits

recht anzusprechen wären. Auf keinen Fall aber hätten Deut

sche schwerer bestraft werden können, als die genannten Län

der ee ID-it .ihren eigeneu Landsleuten mechten, die sich solch~r 

Mit tel ohne. Befehl und or..ne Befugnis bedienten. Über diese 

Dinge ist in deutschen Zeitungen soviel berichtet w-orden, 

daß hitr nicht nochmals durüuf eingegangen WBrden braucht. 

Es kann als bekannt unterstellt werden, daß die ausgesprochen 

geringen Strafen in all diesen Fällen in gar keinem Vergleich 

zu der Scbuerl.3 der" begangenen HäUdlungen standen. In-den 

'außerdeutschen Ländern 1::restand zwar, spweit bekannt ist, keine 

rechtsverbindliche Grul").dlage, die zur Anwendung vonZwangsmltt 

teIn bei Vernehmungen berechtigte. Das kann auch nicht das -

E-ntscheidcnde sein, da allein die Tatsache der Benutzung.sol

oher Methoden zur Debatte steht. Eher noch wäre das Verhalten 

der Deutschen zu entschuldigen. In den anderen Lähdern han

delten d i6 betreffenden Beamten auf eigene Initiative. Hinge

wiesen sei -an dieser Stelle nur da.rauf, daß der britische 

Krie,iIswinister Chinwell im April 1948-i171 Unterhs.us bekannt

gab , daß er die Ablieferung· aller Gurwniknüppel befohlen habe-, 

die bei bri tisc~en Vel'neiy''l11ngsbeamtcn. in Deutschland noch 

verwendet wüydeu. Hachdem diesE:· Eekanntt~abe gerade nach den 

. bekannten llünndorfcr Proze~sen, erfolb--tc, erweckt sie zum 

mindesten den .Anschein, de,ß britischerseits segen die Venven-
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dung von Gllilli~knüppeln in Deutschlend bis zu diesem Zeitpunkt 

nicl"lt s Cil1.Zu':'Ienden -';'"fl.T. Zur gleichen Auffassung muß f~ihren, 

d2.!:, ü"Jc.!' ncst:ro..fun~ der Gllli:mi.Y..nüppel eebrsuchenden Bea:J.ten 
nich t s cn'lrir-,nt 'N8T. 

Auch in !~orh'eGen i~-Lndet Li IJ:1F.J3gc'l:;'lic:!;en P..ec!~ts}<:reisen die 

AuffCJ.SSUl10 der nOl.'l'i(:::j::"sc}:on Gerichte i.tber die Strafbarkeit 

dGY vcrsch~i:rfteD Vernehmung nicht ungeteilte ZustiID!uung. In 

der Oslöer Zei tUllg Verdens GD.nG war a:n 13.10.47 ein Bericht 

des Höchstgerichtsadvokaten Wiysler "Über die Feldrnanllsache" 
veröffentlicht. Diese Suche oetraf einen M~rd von 2 Milord

Leuten en einem Ehepaar, n&ch dessen AusführurLg den.Ermorde

ten obendrei'\1noch die ttertsachen fP stahlen waren. Ein norwe
gisches Gericht sprach die Täter ~us einer Art staatsnot
stand heraus wegen Mordes frei und veruxteilte sie nur wegen· 
des Diebstahls der Wertsachen zu einer geringfügigen beding

ten Freiheitsstrafe. In der Rechtferti6~~ng dieses in der Öf
fentlichkeit mit gemischten GefW~len aufgeno~nenen Spruchs 

hat der Verteidiger Wysler darauf hingewiesen, "daß unter 
gewissen Umständen sogar ein so verwerfliches Mittel wie 

Tortur berechtigt sein können". Auf gleicher Linie liegen 

PresseäußerurLgen, die anl~ßlich der internat.Rotekreutkonfe
renz im August 48 in Stockholm durch die norwegische Presse 

. ." 
gingen. DastlOrweg'- Rote Kreuz hat damals·· di(;;~er Korif'enrenz 

i _.~_~ _________ .--------. ___ 

vorge5chlagen, in einer Ztt8~:f;zk<?nV~~_~_~Q}~_Q.~!?._Ver botjegli-
-------~ .. _.,-. .- " .. " . .._~-._----.-------~_.-

eher ~2r~llr .. E,uezus:prec::hen_~ Die VO~§.cJ:!:J,.~g\LWa~.etL.vQ!1.-..dem-O§_:: ._--- .. _-- -----
loer Professor Kastberg ausgearbeitet worden. In ihnen. wurde 

-----_._._~....... ' .. - - - ... - . .'..- ... - , . ..- - --,--._-.. - ".. - - . 

festeesteIlt , daß bta dahin ·Tortur na.eh eqJ-te~d~n:.Jl;lt~rp.§1t9:-
~---"---'-"-~---- -_.,,- .. '-'-. "-_."'- ... _-.- .... ..-...... __ ....... ..--," ' .. -.' .. ' . 

fialen Konventionen strafrechtli.ch nicht vel:bote1L..ß...eL was ----._--
endlich ein~C1~'_~~_li.~l?:~~!~-,;;_e~.~gfÜ t _.w.!ll'_deJl. mli:'2§5L"_ Wieso norwe
gische Gel?ichtshöfe all dem gegenüber kurze:thand entscheiden 

konnten, daß Tortur nach Völkerrecht verboten sei, scheint 
bei Anlegung strengen Rechtsdenkens verwunderlich. Nur in ( 

dem zur späteren Zeit ergangenen freißprechenden Urteil gegen 1
1 

den deutschen POlizeirichter Dr. Latza ist festB8stell t wor-

den, daG eine völkerrechtlich nicht}sichere Reehtsregel JI 
schwächer sei als ein ande:rslautendes, einen konkreten Tat
bestand regelndes Landesgesetz. In solchem Fall habe die un

sichere Völkerrechtsregel dem Landesgesetz zu weichen. Man 

~'/ 
/ J{ 
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/ 

hütte erwru:-ten können, daß gerade Lll Hinblick hierauf fortan I) 
eine genaue Begrindung ge;eben v.'Ürd.e, warum der Gebrauch von . 

Zwangs;;J.itteln gegen Widerstandsleute doch strafbar sei. Daß 11, 
keine sichere Völkerrechtsregel in diesem FRlle vorlag, besagt \ 

der Verootsvorschlag des norweg. Iwten Kreuzes ebenso \<;ie die 

Prakt ileen anderer L~!nder. 

Hint;e;'-"iesen sei euch d2rz~.'..1f, dLl:.l l1:3.CL selbst.:;e:n<.'.c:üen E;('f·ah

rLUlt';cn c.er 13ecriff der Gcfa'1.5encn.:ni8hc:ndlung in Horr~egen 

durCL1c.US nl(!h t unb eka.nn t ist. lJacn Je r Kapi tu.lati on \'!ll.rden 

mehrere tsu!'; en..il.Dcut sc he ~~'e[;en Ver (lE..ch t s des .%.:C ietp verbrechens 

oder 2.US gor~stigen Gr~~den nach und ns.ch in d2S da:nr~ls unter 

alliiert er Lei tUllg st ehande . Ge fängnis t.kersbus eing esper:ct . 

Sehr viele VOll diesen Deutschen. sind VG:). !., .. l1eehörigen des bri

tischen iali tl:i:rnachrichtendienstes in 5chlir.cmster Weise miß

handelt worden. lW.ufig waren bei diesen IJißho.ndlungen norwe

ger beteiligt. Öfters erfolgten diese Mißhandlu..llßen nur durch 

Norweger. Vexeinzel te StrafverfDhTen gegen diese Horv-:eger en

deten rnit ihren ]'re1spriichen od.8l." so eeringfüeigen Strafen, 

daß von einer Bestrafung überhaupt nicht die Rede sein konn

te. In allen Füllen vmrde zur Begründung dieser Urteile a1.ge

führt, Norwl~gen habe sich nach der Kapitulati on in .einer ge-
--_ .. _---------------------------------

fährlichen Situation befunden. pie vorgekommenen Aus$chrei-
-----~-.------ -~.-.-.- ---._-_.~.- : ... _--_.:. -----." ., --.'. _ .. _--',- ~_. __ .;~--'.~: ""'':''-"'''' ,.~.~-.-' ... --.: .... .;-----

i I 
\ l 

tungen _~~~~~l1. . ~a~~r entschuldbar. Auch ~eie!1:~.-§~-~_.?}.l}·-.-A~reqllt::-.
erhaltung der Ordnung notwendig gewesen. Im öffentlichen Le-

.... _-.--"----:-'" - - . _ ... .. _----' 
ben dee Landes maßgebliche'Personen., unter anderem' der schon 

erwähnte ·D:r. Scharffen'beIg, haben das nicht verstehen können. 

Insbesonde:.re ',var es ein Fl;ll; der sich in Vadheim im' Sogn 

zugetragen hatte, und der AnstDß exregte. Dort erschoß ein 

Norw~ger zwei deutsche Kriegsgef8.l1gene, weil sie i11il1 keinen 

schnaps teben wOllten. den diese übrigens Buch nicht hatten. 

DeT Uorweger erhielt nicht einmal eine t;.Ukle.ge. Die NoX'v·"e-

.gerin M&rtha Steinsvik hat in. einew. Buch umfangreiches tIa

te2'i&1 U.be~· solche und ähnliche Fälle von Mißh&ndlungen ver

öffentlicht, a,as Anlaß zu Untersuchungen Ulld .öffentlichen 

Disl:ü.ssionen. gab. Die AfiSich t dex llorweg18che:n. Gerich te lil.ieb 

in Kenntnis dies~r ZustJ.nde so, wie sie in einert" Jb.phe mit den 

Worten el'wJhn.t v'i.ll.'de "ee Torturierung von pat:riotiscp.en 

Horwegernsei bedeutend gef&hrlichcl' fU:.r elie \lider6tand_~.:"' 
'.-- ----------...-.----------.".- --- .... _-_. , .. _.-.-.- --~_ .. _-------~--_._-~----._------_._.- .. _._--_._--..... _ .. 

~e\-;;egung gewesen, als es die MißhD.:ndlw18 von Gefup.genen iD. 

einem Sammellaeer sei. Auf dieses Moment s'ei bel der straf-L... _______ . __ .. _--~--.-
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aus· GrÖLden der Zwec}~ßißkeit richtig sein mag, ater kein 

Recht ist, uns Deutschen jedenfalls gänzlich widerstrebt. 
Wehrlose GGf&n~cne Zl1. mißhE-.ndeln, el1.t springt c:.uch n.r:.do:::en 

llotiven als Gie der 1l1lwendufiE; von Zwangsca8nc .. 1,men 'beirn Ver

hör zugrundelieEen. nix <len e~.nen ist der Ka:..r.:pf endßUl t ig zu 

Ende. Der W:i.c.eretFndsMe;Ghcrig8 hiJ1.gegen setzt dÜ.rch Ver

sqh,,~:eigen seiner Kenntnisse einen vtjlkerrechtswiarigen An

grifi' fort ur:..d legt dad.1..uch ()Je Gl."ULdlctge zu "'ei tcren vülker-l 
I rechtswidrigen il.~~dlUL~en. i 

Nach unserer Auffassung hätt cu die no:rv{?sische:u Ge:r:ichte 

aber auch aus allgemeinen, auGerhalb des Völkerrechts lie

genden GrUnden zu anderen Au$fassuri~en, als geschehen, kommen 

mUssen. Die Heurteilv.ng aller Fälle der deutschen Sipoange

hörigen bewegt sich mit einer deutlich erkefLIlbaren Zensur 

zwischen dem, was in den abschriftlich (~11a8en 5-6) beige

fügten Klingeurteilen ausgefUhrt ist und dem; was das Höchst

gericht 1. n der Berufungssnche gegen Arlldt=Küpel."=~~imann 

(Anlage 7) entschieden hat. Die ll~ den Klingexurieilen fest
gelegten Tatbestände sollen keinesfalls beschönigt werden. 

Es ist in den Urteilen eingehend dGITiOnstriert, daß 83 sich 

im Fall Klinge ':1ln Ganz e.ußßrgewuhnli\~he gißh<3.r~dlullß8fiill-3 

ha.ndelt, bei denen nicht eiur.nal der A.l1.gekJ..ag.te zu seiner 

sachlichen Entschuldigung etwas al~uIühr€n ~ußte. Bei YJinge 

kamen auch in seiner Person liegendeUmstiil1de, insb,Gsondere 

seine Neigung Z1:;un Trunk und die in dieti6ill. Zustand vorgekom-

me neu Übergriffe zur besonderen.Bei"lickslchtigul1g. Fitr eine 

entsprechende Bestraftmg ken ... '1. m.BIl deher in dia sem Fall noch 

Verständni s au:fbringen. Hich t al,er dafUr, daß dieser l?rälte- ',', 

d6nzfall zum Gegenstand einer pri!'lzipiellen Entscheidung 

ln all~n Fällen in den ersten Jahren gemacht ~ur~e. Wo e.uch 

yor norwegischen Laeannst;ericht_e.!l T~ol;turfälle._gegcn Deu~Eche_ 

verht:;.ndelt wurden, i:r!llier wieder wuxde nur ale BegrÜl1dUl1f 
- ______ ~_. __ • __ •••• _._. - _" • __ - ~_ " ••• _" __ ,,_ •• _ ... 1 •• __ _~ __ ~_. ____ ._ .... '~"-- __________ • _____ ---

des Klinge-Urteil s zi t.:iert, des . Müll in den meisten an:1 eren ... -----_.----. "., ..... ,- . .,.- ... ~-. __ ._-~-~_._-... -.-... --.- ... _ ...... " .... ---'---""-~"""-~ -""--" 

F~llen, wo der·S~chverhalt schon 1nsofer.n. e:tn ganz anderer 

\-~r, als bei den Al1t;eklagten nimiHils ch~_~:t_~!l!ch~_~\~~! 
"'.i~_bGi Klinge festGestell t "Vru.rden. Die An,geklueten haben 
sich auch ntets auf bi.ndende VOl:.gesetztenbefehle berufeT.! 
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können, was auch anerkannt ~~de. Sie ~uxden aber gleichwohl 
mit den auf ihre Fälle kaum zutreffenden Gr~den des Klinge
uxteils allerschärfstens bestraft mit der Begründung, sie 
hätten das Verbrecherische der Befehle einsehen und darnach 
handeln mUssen. Es hat daher den ./'..nschein, als wenn a.us \ -·---------.--,-.w,..----;;o. 

-Zweckmäßigkei tsgrUnden der Fall Kling~ ___ ~_:l-s_-!!..1.::l:~_~~_:;"~_~_~! __ 4.~s~_ ._--_ .. --'~ .. - .. --. __ ._ ... _ .. -.. -.. _- .•.. _- --.--,"------ ~-_._--, .. _._. 

weg~n v~r~~1?:~~_?__~_ l~~~~J_um an Hand dieses Falles, der sich 
allerdings dazu eignete, die Tatbest~<!.§im~r~al-~ __ ~q,-Y_~Dl:!:::_. ---------....,..---------------- ---- ------
teilungsregeln festzulegen, die alle weiteren Prozesse zu _________ . ___ .. ____ .. _ .. __ ." .. . ..... ". __ . ___ .. ~ ___ . __ ... __ . __ ~.- .. -... - .. ___ .. _._T_ ..... _ ... _~·._·. __ ~~·· .. __ ·· ."~_ .. - ......... 

gleichem Erfolge bringen sollten. Es war ja auch 'Johon von 
~. "- - .. . - .. - .. -_ .. _--~------

Anfang an festgestellt und von den zuständigen Jliris~en häu-
figer erklärt worden, daß man in Norwegen auf 100 Todesurteile 
kommen \vlirde. Daß den Verurteilten in allen Verfahren Kennt
nisse des Völkerrechts unterstellt vrorden, die selbst Juristen 
ohne ausgesprochenes Fachstudium des Völkerrechts niemals ha
ben konnten, und die auch die norwegischen Richter bestimmt 
nicht hatten·, sei nur arn Rande vermerkt. In einigen Urteilen 
ist vermerkt, daß gerade wegen der Folgen Iur_d..ie_Jt.i.der_st.ands,:",_ 
bewegung dle--erhaitene;--Befehl~~--~~~~_-~i~~ <9:ll.ßg~~~--~~:rd:~~_ 
dUrfen. 

Erst mit dem Arndt-Küper-Weimann-Urteil im Herbst 1947 trat 
eine gemäßigtere Haltung ein. Es wurde seitdem dem von deut-. . . '". . . 

scher Seite öfters vorgebra.chten Hinweis Rechnung getragen, 

daß, wenn Vaterland gegen Vaterlan~6t.ehe, das elgenc~uf je~._ 
den Fall vorgehe. In WardigUng dieser Tatsache haben in der 
Folge die norwegischen Gerichte das Befeh16v~rhältnis und das 
Vertrauen auf die Richtigkeit ergangener Befehle stärker be-

- -

rUcksichtigt. RUcksichtnahme auf mitunter jahrzehntelange 
treue Fflichterrüllung als Beamte und die deutsche Gewohnheit, 
als Beamter Anordnungen zu befolgen, wurden berUcksichtigt 
und wenigstens von der Todesstrafe abgesehen. Die Strafen 
blieben aber als zwischen 10 Jahren und lebenslänglich 
Zwangsarbeit wechselnd, gleichwohl maßlos. 

Auf die formelle Rechtsgrundlage der Gerichtsentscheidungen 
einzugehen erübrigt sich •. DLe Urteile Klinge und das Höchst~ 
gerichtsurteil Arndt-KUper-Welmann befassen sich damit in 
langwierigen und eingbbeddan AusfUhrungen. Es handelt sich 

da.rum, ob die in den letzten Tagen des Krieges und nach 
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Kriegsende erlassenen norwegischen Gesetze, die Bestrafung 
von Kriegsverbrechen betreffend, rechtsgliltig sind. Diese 
Gesetze haben rückwirkende Kraft, obgleich der § 96 der 
nonqegischen Verfassung gebietet, daß niemand bestraft wer
den kann, wenn nicht zur Zeit der Tat schon ein Strafgesetz 
für die Tat vorliegt. Die Tatsache, daß das Plenum des 
Höchstgerichtes erst nach langwieriger Auseinandersetzung 
mit dem Problem sich dazu entschließen konnte, die Rechts
verbindlichkeit der Gesetze anzuerkennen, zeigt, wie kompli
ziert die Rechtslage ·war. Aus dem dem Klinge-Urteil vorausge
henden Beschluß ist ersichtlich, daß einer der prominentesten 
~ ____ ... _~_ ..... _-_. ____ , ____ ... __ . __ ." _, _____ .. __ ." -... -~ . _." .... ._.,: ... _. _,._··r.'_'-:' __ ' __ ~. __ ._._. ;~. __ ,_. ,. ___ ". _.~._ .. _._ •.... __ "'0" ._ 

Höchstger ich tsrichte:l," _yo:fh~ra,ls befange:p,_l;tJJ§g~.99.b.1.Qssen wer-
#--~._~-... -~ .. _-----, ... ".- . -. ,_. . -..... . . . . '. - ~_. . . - . '-.-' -,' -.. -. ,.,-

den mußte. Es ist der auch hier schon.mehrfach erwähnte 
Prof.Andenäs. Wenn dieser nur noc~ zwei der restlichen Rich-

'" ~'-'-'----- ----~ ... 

ter zu seiner Auffassung hätte.fbekehren können, was'ihm als 
Hochschulprofessor sicher nicht unmöglich gewesen Wäre, dann 
wäre die provis.Anordnung vom 4.5.45 wegen Verfassungswidrig-

\ 

keit für rechtsungültig erklärt worden und die Höchststrafe 
für Kriegsverbrechen in Norwegen nach den zu Kriegsende be
stehenden Gesetzen 13 JahYe und 6 ~onate Gefängnis gewesen. 
Diese dissentierende Einstellung des norwegischen Höchstge
richts läuf~ ungefähr mit der Volksmeinung i~ Norwegen ~a
ral1e1. Norwegens bekanntester Strafrechtsjurist1J1·~rof.Skeiet 
schrieb. im Sommer 1945 über die in:.Frage stehenden Gesetze 
ein Buch und wies nach, daß s~e verfassungswidrig seien. Der 
bereits l?rwähnte Milorg.-Distriktsführer Major Langeland in 
0510 und andere ein6ichts:vo'11~ Norwege*rklälfun häufig t daß 
die Rechtsoppgjoer (Abrechnung mit Landesverrätern, Kolla
borateuren und Kriegsverbrechern)' das Volk im Lande nicht 
gesammel t habe und vor allem niemand glaube, daß in den Pro
zessen die Gleichheit vor dem Gesetz beachtet worden sei. 

Betreffend die Ansicht des Höchstgerichtes, das Völkerrecht 
gelte im norwegischen Landesrecht automatisch bezw. in 

subsidiärer Weise und man hätte auch ohne die prov.Anordnung 
Kriegsverbrecherprozesse mit Todesstrafe führen können, wird 
noch auf folgendes hingewiesen: Die norwegische Verfassung 
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kennt keine Bestimmung derart, wie sie in der Weimarer Ver
fassung enthalten ist, wonach die Bestimmungen des Völker
rechts als Lntegrierender Bestandteil der deutschen Gesetz
gebung gelten. Es rr.uß bei dem formalistischen Rechtsderiken 
der Norv/eger daher bezweifelt werden, ob in Norwegen das Völ
kerrecht automatisch gelten kaan. Erw&hnt sei auch noch ein 
Punk~,auf den die norwegische RechtsprechtUlg überhaupt nie 
eingegangen ist. In den Prozessen ist wiederholt davon die 
Rede gewesen, ob die norwegische Regierung in London die Mög
lichkeit gehabt habe, die Gesetzgebung auf dem laufenden zu 
halten. Bei den widersprechenden Ansichten ist man schließlich 
zu dem Erge?nis gekommen, daß ein Notzustand des ,Landes vor~ 
gelegen habe, der in der Verfassung'unmöglich berUcksichtigt 
werden konnte. Damit läßt sich alles begr'Qnden.Dle Rechts
lage ist aber nun so: Nach der norwegischen Verfassung ist 
es ausschließlich AuSgabe des Stortings Gesetze zu erlassen. 
Der Storting war mit der Okkupation nicht mehr aktionsfähig. 
Er fOlgte mitTeL len zwar dem Kölrlg auf der Flucht und trat 
auch als Rumpfparlament in Elverun Mitte April 1940 nochmals 
zusammen. In dieser Sitzung wurde aber weder dem König noch 

,....----_. __ ...... _--_. -.' .-', .. _--_ .......•.. - "''''.-, .. - ....... '.~ ---'--_.-.. - .. '--. __ .. - .. -_., '--"'---

'der Reßl..e ~ eine G@neralvollmacht ähnlich dem deutschen Er-- ..... --- ...... ~. -.. _--._,._--. """'" ..' -",.,. " .. . ..' .-....... - .. ,- '---'-'- .... _. --...... _.--. 

mächtigungsgesetz von 1933 erteilt. nie Folge mußtetsein, daß 
"'---_ .. ~--------- .-----... - .. , -- '" - -,. , .... _. _ ....... ~--,._- -------_._-_._---. __ ._~. . 

der König.weiter keine Legislativgewalt hatte •. als sie ihm 
in der Verfassung in Ausnahmefällen zugestanden ist. Nach 
Art.17 betrifft das ausschließlich Gebiete der Finanz, des 
Zolla und der Polizei. Das Justizwesen fehlt darunter, wes
wegen die prov.Anordnung , da auf dem Gebiete des Rechtes, 

( in· ihrer Gül tigkei t zweifelhaft erscheint. 

Bei dieser schwankenden Basis der gesetzlichen Unterlagen 
• . ' ~ ..ts~e."1) 

für dle Prozesse hätte man erwarten 3d!(lrlE:UI. daß die Anklage .... 
be~örden und die norwegischen Gerichte sich die größte ~e 
hätten geben mUssen, um objektiv die Tatbestände 'im Einzel
fall genau zu klären. Das Höchstgericht ist allein von diesem 

. Vorwurf frei, da es als eine Art Revisionsinstanz diese Klä
rung nicht mehr herbeifUhren konnte und an die Feststellun
gen de~ Lagmannsgerichte gebunden war~ Es bedarf darnach 

einiger Ausführungen, wie das Verfahren bis zur en~ültigen 

Tatbestandsfeststellung war. 

\ . 
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Zur Vorbereitung einer strafgericht lichen Hauptverhandlung 
ist es nach den Strafprozeßvorschriften der Länder im allg. 
üblich, mit Hilfe der Polizei ein staatsanwaltschaftliches 
Untersuchungsverfahren bezw. in schweren Fällen eine ge
richtliche Voruntersuchung vorausgehen zu lassen. In Uorwe
gen gingen allg.polizeiliche Ermittlungsverfahren den Pro
zessen voraus. Bei diesen Verfahren nahm aber nicht immer 
die Vernehmung ~es Angeschuldigten eine wesentliche Stelle 
ein. Im G~genteil. Der Angeschuldigte \vurde häufig ~l der 
~ zur Last gelegten Tat überhaupt nicht vernommen. In die
sen Fällen griffen die Anklagebeschlüsse aur das Material zu-. . 
rlick, was die Polizeibehörden durch Vernehmungen von Zeugen, 
die selbst an der sache interessiert waren, festzustellen 
war. So konnte es vorkommen, daß sich in der Hauptverhandlung 
Angeklagte einem Belastungsmaterial eegenUoersagen, daß sie 
mitunter vorher nicht einmal gehört hattep, geschweige denn, 
daß die Angeklagten von dem wußten, was sie getaut haben soll
ten. In der Arndt-sache hat sich beispielsweise der Angeklag
te darauf beruIen, niemals polizeilich vernommen zu sein und 
damit auch seine Berufung begründet. In den poliz.Vorermitt
l~~en sind auch· häufig Methoden gebraucht worden, die alles 
andere als objektiv zu bezeichnen sind. Das hängt vielleucht 
damit zusammen, daß man in Nor~egen im Rausch des Sieges an
fänglich der Ansicht war, alle Angehörigen der Sicherheits
polizei würden sowieso erschossen und es verlohne sich nicht, 
langwierige Ermittlungen zu führen. pJs später die Ernüchte
rung eintrat, haben sich m~glicherweise einzelne Polizeibeam-

, , 

te nicht die Blöße geben wollen, ihre eigenen Fehler einzu
gestehen. Vielleicht hat es auch an der Unfähigkeit der im 
besonderen Maße mit der Durchführung solcher Ermittlungen 
beauttrag'ten, ausschließlich aus Kreisen der Widerstands
bewegung kommenden Hilfspolizeileuten gelegen. Und so sind 

. denn ohne Kenntnis der Angeschuldigten erfolgte Korrekturen 
von Vernehmungen nicht von der Rand zu weisen. In einem Falle 
,vor dem Halogaland Lagmannsgericht in Nordnorwegen wurde das 
sogar nacbgeviiesen, aber keine8fall~ die Konsequenz daraus' 
gezogen. In anderen Fällen haben. solche Hilfspolizeibeamte 

j. 

, : 
t 

r 

I 
\ 
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in eigener Sache ermittelt, was ihre Objektivität mehr als 
zv·.'eifelhaft erscheinen läßt. In Bergen erklärte ein solcher 
Nachforscher in einem Fall, er \vürde nicht eher Ruhe geben, 
bis die ihm zur Nfichforschung libel'gebene Sache mit dem Tode 
des Beschuldigten zu Ende wäre. Wenn &uch der Gebrauch des 
peinlicb~n Verh~rs in Norwegen untersagt ist, so kann doch 
darauf hingewiesen werden, daß die Ermittlungen vielfach nach 
einer ausgesprochen systematischen Hungerperiode durChgeführt 
wu.rden, wobei die Angeschuldigten körperlich so heruntergekom
men waren, daß sie unter dem Eil1~fluß von Nikotin und gutem 
Essen hliufig dem GSng der Vernehmung nicht mehr zu fOlgen 
vermochten. Es sind Fälle bekar~t, daß Angeschuldigte den 
Nachforschern erklnrt haben, sie könnten aufschreiben, was 
sie wollten,wenn sie nur noch einmal ordentlich zu essen 
bekämen. Ob solche Zustände weniger schlimm sind als eine 
vorlibergehende Zwangsanwendung, bleibt dem objektiven Beur
teiler Uberlassen. 

Den norwegischen Ermittlungsbehörden kam bei ihrer Arbeit 
sehr L'U statten, daß eill!IlB.l alle Deutschen restlos einge
sperrt waren und sich nicht wehren konnten und zum anderen 
sich in Norwegen nach der Kapitu,.lation eine Al't Psychose 
für unbedenkliches AUfIühren und nationale Haltung während 
der Okkupationszeit breit machte. Für alles ~6gliche war 
eine sog.Unbedenklichkeitsbe8cheinigung notwendig. Um in den 
Besitz einer solchen Bescheinigung zu kommen, sind vielfach 

·gegen Deutsche Anzeigen wegen Mißhandlung erstattet worden. 
Sie kamen. häufig von Personen, die in niederträchtiger Weise, 
zum Teil gegen Alkohol und Nikotin, Verrat getrieben hatten 
und nach fler Kapitulation vor keinem Mittel zurückscheuten, 
dGn Glorienschein nationaler Haltung zu erwerben. Daß das 
gar zu oft auf Kosten einer sch~chteren Rechtsstellung der 
Deutschen ging, spielte keine Rolle." ~dglicherweise sind 
diese Zustände ffuch behördlicherseits unterstützt worden, 
um den Hachweis führen zu können, wie sehr Norwegen, das 
seine Kriegsschäden unter Einschluß jeder zertrümmerten Fen
sterscheibe vom Mindestwert von 50 Kronen ge~egentllch auf 
550 Millionen Kr~ bezifferte und dessen Menschenverluste 
kaum 0,5 Prozent der Bevölkerung ausmachen, zum endgültigen 
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Sieg beigetragen hat. Das ist nur eine Vermutung, keinesfalls 
eine abwegige, wenn darauf hingewiesen wird, daß ernsthaft 
in der Presse wiederholt verlautbart wurde, ohne norwegen sei 
kein Sieg der ß~liierten möglich gewesen bezw.Horwegen habe 
überhau.pt erst den Krieg gewonnen. 

In kaum einer sich von diesen V~rermittlungen unterscheidenden 
Weise rollten anfänglich auch die Prozeßverfahren ab. Den An
geklagten wurde zwar immer ein amtlicher Verteid1.ger gestellt. 
Diese zeigten in den ersten Jahren jedoch ein derartig geringes 
Interesse zur sache, daß die Vermutung auSkam, sie seien nUr 

zum Schein da, um wenigstens äußerlich dem Ganzen das .Gepr~e 
eines Rechtsverfahrens zu geben. Hier und da sickerte auch 
durch, fiie Verteidiger hätten Anweisung, daran zu denken, daß 
sie in erster Linie Norweger seien. Das GerQc~t erscheint 
nicht abwegig, selbst bei Berücksichtigung, daß häufig als 
Verteidiger nur ganz junge Anwälte ohne praktische Erfahrung 
bestellt worden sind, die den raffinierten Lagmännern in keiner 
Weise gewachsen waren. Die Vermutung findet auch ihre Richtig
keit darin, daß die Verteidiger sich vor den lIauptverhandlun
gen selten, wenn aber schon, nur kurze Informationen bei ihren 
Klienten einholten. H~ufiger erfuhren die Angeklagten erst 
durch ih:re Verteidiger; wessen sie beschultiJl.igt waren t häufig 
auch schon im voraus, da.ß Todesstrafe gegen sie beantragt 
we~den ~üxde. Di~ Objektivität eines Verfahrens muß bei sol
chen Formen in Verruf geraten. In Rechtsstaaten ist es sonSt 

~. 

liblich, Angeklagten so rechteeitig vor der Hauptverhandlung· 
J 

eino Anklageschrift zuzustellen, daß diese Ll-tre Verteidig~J 
noch vcrbereiten können. Vor dem Lagmannsgericht Bergen er
hielt in der Arndt-Küper-Weimann-Sache der Angeklagte Küper. 
gegen den ,später Todesstrafe beantragt vmxde, seine Anklage 
erst am 2. Tage der Hauptverhandlung. In den Hauptverhandlun-

. gen wurde anfänglich den Angeklagten jede ~dglichkeit,Gegen
beweise zu fUhren, abgeschnitten und ihre J3ewelsanträge wur
den nicht einmal zur Kenntnis genom~men. Das ~ndertesich aber 
später. In solchen Fällen hatten die von den Angeklagten be
stellten Zeugen aber keinerlei Beweiswert. Nur die Aussagen 
von norwegischen~l~stungszeugen waren von Wert. Was diese 
unter Eid aUBg6sagt hatten, galt für die Gerichte als wahr 
und bewiesen. 
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Was das für das Urteil zu bedeuten hatte, ergibt sich nach 
den Ausführungen der Art der poliz.Vorermittluneen von selbst. 
Daß Zeugenaussagen häufig nur auf Suggestivfragen dea Anklä
gers beruhten, mancher Zeuge sich auf nichts mehr entsinnen 
konnte und er sChließlich nur seine vorherige Aussage vor der 
Polizei nur noch beeidigen konnte, sei erwähnt. Von dem Grund
satz, daß im Zweifel für den Angeklagten zu urteilen sei, \vux
de restlos abgegangen. Es kann fast gesagt ~~rden. daß jeder 
Pngeklagte einen Negativbeweis zu fUhren hatte, den zu er
bringen selten möglich war. Die in späteren Prozessen als 
deutsche Hilfsverteidiger tätig gewesenen Staatsanwalt Dr. Hans 
Fischer, Hannover, Vogelsweg 1, und Landgerichtsrat .Dr. Theo 

. ,-.. 

Jungbluth in KÖ1:~:renfeld, Ottostr.8 wissen darüber ein 
Lied zu singen. . ~T die Richtigkeit der hier aufgestellten 

Behauptungen ein paar Beispiele: 

Bei dem Frostating Lagmannsgericht Drontheim erklärte sich 
ein Zeuge liber ausgestandene schwere Mißhandlungen und be
zeichnet dabei als Täter nicht den Ange~agten, sondern die 
neben diesem sitzende Zivilperson in der Annahme, daß"auch 
wohl diese angeklagt aei. niese Zivilperson war der deutsche 
Hilfsverteidig~r Dr. Fischer. Etwas Ähnliches passierte spä
ter in einem prozeß in Os10. Vom Gulating Lagmannsgericht 
Bergen wurde ein Angeklagter wegen Mißhandlungen ,verurteilt, 
obwohl sich der Fall schon Anfang 1943 z\lgetragen hatte und 
der bet:reffende Beamte im SOI!U'iler 1944 erst nach Norwegen kam. 
nie Sache wurde vom Höchstgericht aufgehoben. Vor dem glei
chen Lagmannsgericht erklärte ein junger Patriot unter Eid, 
auch mißhandelt worden zu sein. Der Angeklagte konnte durch 
Zeugenbeweis dartun, daß dieser Patriot versucht hattet eine 
Gruppe von Jugendlichen zusammenzustellen, deren Aufgabe es 
sein sollte, Mißhandlungstatbestände zu erfinden und Anzcigen 
gegen Deutsche erstatten. Ein diese Schwindelei vor Gericht 
bestätigender Polizeizeuge blieb unbeeidigt.Der leugnende 
Angeklagte wurde auf Grund der Eidesau6sage des angeblich 
Mi ßhandel ten bestraft. Vom gleichen Gericht wurde auch ein 
Deutscher wegen Mißhandlung in einem Falle b,estraft, in 
welchem Aussagen deutscher und norwegischer Zeugen , darun
ter die eines ermittelnden Polizeibeamten bestätigten, daß 

SNO

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 
 



- 37 -

der Pngeklagte mit der Sache nichts zu tun hatte. Daß der 
fu"lgeblich Mi ßhandeL te in drei verschiedenen Fällen unter Eid 
die Unwahrheit gesagt hatte, genü6~e dem Gericht als Beweis. 
Bei diesem Fall erscheint noch erwähnenswert, daß dieser Zeu
ge durch die Mißhandlung für Lebenszeit arbeitsunfähig ge
worden. sein will. Montags wird der gleiche Mann trotz seiner 
Arbeitsunfähigkeit in Berg~n häufig ~ls erfolgreichster Sports
mann des Vorsonntages in der Presse namentlich erwähnt. Bei 
einem Verfahren vor dem Frostating Ll:g man..'1sgericht Drontheirn 
genügte zur Beweisführung die Feststellung, daß in einer um 

Jahre zurücklieg~nden Zeit Mißhandlungen vorgekommen aeien, 
von denen man nui' noch vom Hörensagen wußt e, ohne daß "ein 
Beteiligter aufzutreiben ge\resen wäre. Das Eidsivating Lag
mannsgericht 0510 zitierte in eitem Urteil als Beweisgrundlage 
in längeren AusfUhrungen Ausvlge ~us einem politischen Propa
gandabuch. Bei dem gleichen Gericht erschien in einem Prozeß 
auch der norweg.Ministerpräsident Gerhardsen, ohne gerufen zu 
sein. Er wollte in der Zeitung gelesen haben, d~ß der Angeklag
te leugnete, Zwangsmittel gegen Norweger angewendet zu haben. 
Der Ministerpräsident bekundete als Zeuge, daß er einer der 
N§rweger gev;esen sei t die vom Angeklagten geschlagen wurden. 
Er wisse das genau, weil das im BUroz~mmer des Aneeklagten ge
wesen sei und an der Tür zu diesem Zimmer ein Schild mit Amts-· 
bezeichnung und Namen des APseklagten gewesen sei. Der Ange
klagte bestritt, den Ministerpräsidenten überhaupt jemals ge~ 
sehen zu haben und erklärte auch, daß an seiner Börotlir ein 
derartiges Schild nicht gewesen sei., Dem Zeugen vruxde ge
glaubt. Dabei dU:rfte auch in Horwegen bekannt sein, daß weder 
in Oslo noch sonstwo im Lande je e:in Zimmerschild mit dem 

. ! Namen des darin arbeitenden Beamten zu finden war. Solche 
Schilder gab es überhaupt nirgendwo bei der Sicherheitspolizei.; 
Soweit .die Beispiele •. Ich glaube, sie genügen, um darzutun, 
welchen Beweiswert die von norwegischen Gerichten häufig 
alB ausreichend angesehenen Aussagen vereinzelter Zeugen 
haben. 

Ein Wort sei auch noch den in vielen Prozessen eine Rolle 

/ 

\ 
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spielenden ärztlichen Attesten gewidmet. Schon während der 

Besatzungszeit war aufgefallen, daß die, norweg.Ärzte aus 

durchsichtiecn Gr~nden schnell mit Ausstellung von Attesten 
zur Hand waren. In der Osloer Zeitung Dagbladet vom 29.3.49 
wird das Attestunwesen auch ~Lcr die heutige Zeit scharf ge
geißelt und der Ruf nach dem norwegischen Amtsarzt erhoben. 

Han kann daher wohl mit Recht die Ansicht vertreten, daß die
ses Att,estunwesen auch in den Zeiten nach der Kapitulati on 

sehr in Blüte stond, Die Honorierung der Folgen, die durch 
Mißhandlungen entstanden waren oder die man sich beim Kampf 
in der Widerstandsbewegung zugezogen hatte, hing 'ja fuwon ab. 

'Um so'eher hätte man erwarten'kör~en, daß die Gerichte bei 

der Bewertung solcher Atteste sehr genau vorgegangen wären. 

Das' war aber nicht der Fall. Lag ein Attest vor und war die dari ' 
beschriebene Krankheit auch nu:r möglicherweise aufPie vorhin 
beschriebene Tätigkeit zurUckzul\lhren, dann galt der Beweis 

erbracht, d~ff'die Tätigkeit die alleinige Ursache der Kxank- ' 

heit bezw. erlittenen Verletz~en war. Es geniigte häufig 

aber auch, daß tiberhau~t kein Attest vorgelegt ~UIdet sondern 
nur einschlägige Behauptungen aufgestellt wurden. Von dem 

Grundsatz, daß der Zweifelsfall dem Angeklagten zugute ko~en 
müsGe, ~uxde daher auch auf diesem Gebiete weit abgegangen. 

Auf, subjektive Tatbestandsmerkmale hier einzugehen erübrigt 

s~ch, auch die nOF~egi5chen Gerichte taten das nicht. In al
len Fällen wurden den nach Herkommen und Beruf juristisch 

, nicht vorgebildeten Angeklagten größte Rechtskenntnis unter
stellt. In den Urteilen heißt es einfach ohne nähere Begrün
dung, die Angeklagten hätten das ge\vußt oder wissen mUseen. 

Das gelegentlich von Oberarzt Dr. Scharffenberg in einem Zei
tungsartikel. hierüber Gesa.gte trifft den Nagel auf den Kopf. 
Es lautet t1daß die Gerichte in allen Fällen überhaupt keine 

'oder zu wenig Rücksicht aufpie subj ektive Schuld der ,fUlgeklag
ten genommen hätten und daß die Rechtsoppjoer daher völlig 
, 
einseitig sei. Weder PräventivgrUnde, ,auf die die Oppjoer, 

aufbaue, noch die Sicherheit Norwegens verlanBten lange Auf
enthalte im'Gefängnis oder'Zwangsarb~it. Das könne 'den Sinn 
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der Gefangenen zu verbittern, da sie sich zu Unrecht verur

teilt fUhlten,zumal keiner von ihnen früher bestrs.ft sei." 

Dieser AUffassung ist nicht ß hinzuzuü~gen. Sie steht auch 
nicht allein. Prof.Andenäs drückte das gelegentlich so aus: 
~Man dürfe Krlegshandlungen nicht nach Frieden8~aßstäben 
wägen". Trotzdem blieb als Richtlinie in allen Prozessen, 
was der Präsident des Höchstgerlchts im Klinee-Urteil genz 
zum Schluß ausgedrückt hat: "Jed8r F~ind, der III unser Land 
einbricht und das Volk überfällt, steht außernalb der nor~e
gisehen Reoht sgeme1l1.schaft n. Dam.it soll augensch.einlich ge
sagt werden, daß der Okkupant euch die letzt8~ KonseQuenzem 

zu tragen ·hat. Von hier wiire hlnzuzufU.ßen, daß es in Deutsch
land niemals Konzentrationslager eegeben hätte, wenn dm der 

nstional5iozialistlsehen Zeit die deutsche Justiz ebenso ge

hand~lt hätte, wie es die norwegische Justiz nach der Kapitu
lation tat. 

Abschließend sei noclmals zusBffimeugefaßt: Die norweg.Wider
standsbewegung v.a1' volkerrechtswidrig, außerdem kämpfte sie 
in vülkerrechtswidrigC::'r Form. Deber kör_,nen verschärfte Be
k.bim]!fungs:nethoden nicht nach zivllrechtlicnen Grundsätzen 
'bemessen 1Ll1d auch nicht von zivilen Strafgerichtshöfen . beur--· -'C' .• ;, 

teilt werden.· In den Gerichtsverfahren zum mindesten hätte 
der wahrheitsgemä..ßeTatbestand festgestellt werden inüssen. 
Die subjektiven Tatbestände hätten Berücksichtigung finden 

~ 

müssen. Es durfte vor allen Dingen in dieser Ilinsichtnicht 
einfach alles unterstellt werden. 

Im Vertrauen auf die in manchen Urtailen zum Ausdruck gekom
mene Auffassung von der Gleichheit aller vor dem Gesetz und 
im Vertrauen. auf das angeblich tief verM~rzelte starke Rechts

empfinden, Horwegens haben wir nach Recht skraft uns erer Ur:
teile wiederholt eine Wiederaufnahme der Verfuhren und Rich
tigstelluLE der Tatbestände herbeizuführen ve~sucht. Die 
Anträge Vv1.U'den ohne ausreichende Beg:ründung oder aber aus 
durchsichtigen GrUnden zurückgewiesen. Hachdem über die Ver
hältrüsse in lleineXE?ill AUs!:!laBe und ohne Erfolg au.ch dem Inter
nationalen Roten Kreuz schon ber:lID tet \\rurdG J nehmen \'!Ti:r 

gerne die Gelegenheit wahr, auch die Zentralstelle des Hilfs

werks der Deutschen Ev.Kirchen von unserer Lage zu unterrich-
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ten. Wir bitten, diesen Bericht als Rechtfertigung auzuselien, 
daß wir für unser Vaterland das Beste gewollt haben, reinen 
Herzens dastehen und uns z.Zt. noch damit abfinden müssen, 
daß es in der heuti:=;en Welt zweierlei Recht gilJt, eines für den 

Sieger und e:i.fl.es f'i.ir den Besiegtcn \l11U daß immer noch die alte 

Parole gilt "Vii viktis It • 
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